
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

kirrweiler • maikammer • st. martin
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Nr. 40/2020
49. Jahrgang • Freitag, den 2. Oktober 2020

Zukunftswerkstatt  

Einladung zur Bürgerbeteiligung - 
VG Maikammer auf dem Weg  
in eine nachhaltige Zukunft
Wie berichtet, ist die Verbandsgemeinde Mai-
kammer eine von acht Modellkommunen, die 
im zweijährigen Projekt „Pfälzerwald: SDG-
Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-
Pfalz“ an einer lokalen Nachhaltigkeitsstrategie 
mit konkretem Aktionsplan arbeiten.
In mehreren Treffen hat das Kernteam, das aus 
Mitgliedern aller drei Ortsgemeinden besteht, 
eine Bestandsaufnahme in Bezug zu den 17 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen angefertigt. Daraus wurden sechs Handlungsfelder abgeleitet.

Nun sind Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde, gefragt!

Damit die spätere Umsetzung der Strategie gut greifen und realisiert werden kann, sind 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Vorstellungen und Ideen 
im Rahmen einer sogenannten Zukunftswerkstatt in die Entwicklung der Maikammerer 
Nachhaltigkeitsstrategie einzubringen. Diese findet statt am 07.10.2020 von 18.00 Uhr 
bis ca. 20.30 Uhr im Bürgerhaus Maikammer. 
Diskutiert werden mögliche Zielsetzungen und Maßnahmen, um die sechs Handlungs-
felder zu verbessern. 
Diese sind:
· Lebensqualität und sozialer Wohnraum
· Stärkung der Ökosysteme
· Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
· Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum
· Nachhaltiger Tourismus
· Bewusstseinsbildung und Kommunikation

Weiteres siehe Seite 7

Ihre Mitwirkung ist gefragt!

Nachhaltige Verbandsgemeinde Maikammer 2030
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
derzeit nur nach Terminabsprache
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, montags von 
15.30 - 18.00 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, mittwochs von 
16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 
17.00

 i Schiedsamt
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, Tele-
fon: 06321 5899-0

 i Notrufe
Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 (gebüh-
renfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).

Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Not-
fällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Notfalldienst 

Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, 
Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 
Uhr, donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, 
freitags, 16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, Tel.: 
06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis 7 
Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und vom 
15.09. bis 15.06. 17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
03./04.10.2020
Dr. Thomas Leist, Bismarckstraße 28, Haß-
loch, Tel.: 06321/2585
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 02.10.2020
Kurpfalz-Apotheke  .............. Tel.: 06321/5646
Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer
Engel-Apotheke  ................  Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau

Sa. 03.10.2020

Bacchus-Apotheke  ...........  Tel.: 06321/30478

Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt

Markt-Apotheke  ................  Tel.: 06341/88508

Marktstr. 35, 76829 Landau

So. 04.10.2020

Rathaus-Apotheke  .............. Tel.: 06321/7861

Rathausstr. 8, 67433 Neustadt

Park-Apotheke  ................. Tel.: 06341/520090

Westbahnstr. 1, 76829 Landau

Mo. 05.10.2020

Kurpfalz-Apotheke  ......... Tel.: 06321/968503

Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt

West-Apotheke  .................  Tel.: 06341/32621

Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau

Di. 06.10.2020

Brunnen-Apotheke  ............. Tel.: 06323/6016

Weinstr. 68, 67480 Edenkoben

Stern-Apotheke  .................... Tel.: 06321/2367

Hauptstr. 82, 67433 Neustadt

Apotheke am Südring .....  Tel.: 06341/82777

Xylanderstr. 8, 76829 Landau

Mi. 07.10.2020

Adler-Apotheke  .................... Tel.: 06321/2946

Hauptstr. 81, 67433 Neustadt

farma-plus-Apotheke  .... Tel.: 06341/556430

Dammühlstraße 11, 76829 Landau

Do. 08.10.2020

Franziskus-Apotheke  .......... Tel.: 06323/3503

Speyerer Str. 10, 67483 Edesheim

Sonnen-Apotheke  ............... Tel.: 06327/5454

Goethestr. 7, 67435 Neustadt

Apotheke Queichheim  . Tel.: 06341/959600

Queichheimer Hauptstr. 31, 76829 Landau

Fr. 09.10.2020

Maxburg-Apotheke  ............ Tel.: 06321/2122

Hambacher Str. 40, 67434 Neustadt

Nord-Apotheke  .................  Tel.: 06341/62100

Thomas-Nast-Str. 40, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. 

Wer sich die Information über das Internet 
besorgen möchte, kann die Daten auf der 
Internetseite abrufen.
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Rückblick auf die  
Badesaison 2020 

im Kalmitbad Maikammer
Am Sonntag, den 27. Septem-
ber 2020 endete im Kalmitbad 
Maikammer die besondere 
Badesaison 2020.
Es wurde geplanscht, 
geschwommen und sich bei bis 
zu 36 Grad (an der Wetterstation 
Maikammer erreicht) gesonnt: 
Trotz der Einschränkungen 
durch das Corona-Virus haben 
64.000 Besucher von Juni bis 
September das Kalmitbad Mai-
kammer besucht.
Im Vergleich zum Vorjahr, an 
dem sogar bis zu 4.000 Besucher 
an einem Tag verzeichnet wer-
den konnten, scheint die Kapa-
zitätsgrenze von 700 Besuchern 
zeitgleich im Bad sehr gering. 
Dennoch konnten wir an sonni-
gen Tagen rd. 1.700 Besuchern 
einen spontanen und zeitlich 
unbegrenzten Badetag ermög-
lichen. An 17 Badetagen wurde 
die maximale Grenze erreicht.
Besonders haben wir uns 
gefreut, dass wir so viele Gäste 
aus den angrenzenden Regi-
onen begrüßen durften. Die 
positive Resonanz der Besu-
cher spiegelt sich auch bei den 
Tageseinnahmen wieder. Hier 
konnten wir die guten Vorjah-
reszahlen erreichen!
Die Sicherheit der Badegäste 
während der Corona-Pandemie 
stand dieses Jahr im Vorder-
grund. So wurde strengstens 
darauf geachtet, dass die vor-
geschriebenen Hygiene- und 
Abstandsregeln eingehal-
ten wurden. Die auferlegten 
Maßnahmen sind regelmäßig 
überprüft worden, sodass rück-

Bürgermeisterin Gabriele Flach (li.) mit den Schwimmmeistern und  
Wasseraufsichtsassistenten

Werkleiter Andreas Reuter (hintere Reihe rechts) mit dem Kassenteam, 
Verwaltungsmitarbeiterin und Pfleger der Außenanlage

blickend die Sommersaison ein 
voller Erfolg war.
An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich für das Ver-
ständnis sowie die Geduld der 
Badegäste bedanken.
Ein weiteres Dankeschön geht 
an das Badpersonal, das Secu-
rity-Team Staff-Security Tho-

mas Holl aus Kirrweiler und 
den großartigen Einsatz der 
vielen ehrenamtlichen Helfern 
der DLRG, die Überwachungs-
dienste am Beckenrand über-
nommen haben.
Ohne sie alle hätten wir eine 
solche Saison nicht bewältigen 
können. Vielen Dank dafür!
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Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten der  
Grünabfallannahmestelle in Kirrweiler

Öffnungszeiten:
Montag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
Mittwoch 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 17.00 Uhr
Wir bitten, den Anweisungen des eingesetzten Personals Folge 
zu leisten und die Sicherheitsabstände aufgrund der Infektions-
gefahr unbedingt einzuhalten.
Für alle Anlieferer und für das Betriebspersonal besteht die 
Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Schützen Sie sich und andere, indem Sie eine Maske tragen.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

Herbstferienprogramm 
der Grundschulen 
vom 19. bis 23.10.

täglich von 8.00 bis 15.00 Uhr
Kosten: 50,-

Folgende Programmpunkte sind geplant:
· Spiel- und Bastelangebote in der Grundschule 
Maikammer
· Ausflug nach St. Martin ins Waldklassenzimmer 
und Bunkerführung
· Ausflug nach Karlsruhe in den Tierpark mit der 
Bahn
Den Teilnehmerbeitrag bitte erst zahlen, wenn 
sie eine Bestätigung haben, dass ihr Kind teil-
nehmen kann!
Einen Elternbrief mit allen genauen Zeiten, etc. 
erhalten sie nach der Anmeldung.

Anmeldung
bitte in der Verbandsgemeinde abgeben, gerne auch 
per Mail an karin.beetz@vg-maikammer.de
Absender:

.....................................................................................................
Name, Vorname des / der Erziehungsberechtigten

.....................................................................................................
Straße, Hausnummer

.....................................................................................................
Postleitzahl, Wohnort

.....................................................................................................
Telefonnummer

.....................................................................................................
Handy-Nummer

.....................................................................................................
E-Mail

Hiermit melde ich mein/e Kind/er..................................

.....................................................................................................

Geburtsdatum: ....................................................................
verbindlich für das Herbstferienprogramm an.

Besonderheiten bezüglich Gesundheit und Ernährung:

.....................................................................................................

.....................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigt

"

 ◗ Stellenausschreibung
Ausbildungsstelle 2021

Fachkraft für Abwassertechnik
Die Verbandsgemeinde Maikammer -Verbandsgemeinde-
werke- bietet zum 01. August 2021 einen Ausbildungsplatz zur

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
an.
Lerninhalte und Aufgaben:
- Aufbereiten von Abwässern
- Entnahme von Abwasser- und Schlammproben, zum Teil 

mit Laborarbeiten
- Bedienen und Überwachen von Maschinen und Anlagen
- Arbeits- und Betriebsabläufe dokumentieren und auswer-

ten unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements
- fachbezogene Rechtsvorschriften, technische Regeln sowie 

Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes anwenden

- kunden- und serviceorientiert handeln
- Anwendung entsprechender Informations- und Kommuni-

kationstechniken
Was sollten Sie mitbringen?
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss der Berufsreife 

oder einen qualifizierten Sekundarabschluss I
- Gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Technik
- Engagement und Lernbereitschaft für den gewählten Beruf
- Soziale Kompetenz, besonders Teamfähigkeit und Freude 

am Umgang mit Menschen
- Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
- Handwerkliches Geschick
Wir bieten Ihnen: 
- Abwechslungsreiche Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben-

bereichen
- einen modernen Ausbildungsplatz
- eine dreijährige Ausbildung mit einem theoretischem und 

einem praktischen Teil
- Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, 

sowie den üblichen sozialen Leistungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen schriftlich bis spätestens 31. 
Oktober 2020 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Personal-
amt, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bei Fragen wenden Sie sich an unser Personalamt, Frau Hüner-
fauth oder Herr Gerst, Tel.: 06321/5899-12.
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 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in der darauf folgenden Ausgabe 
veröffentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

 ◗ Beratungstermine für Flüchtlinge  
nicht mehr vor Ort in den Gemeinden

Die Sprechstunden der Diakonie Pfalz für Ratsuchende Flüchtlinge 
findet ab sofort nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung auf 
der Diensthandynummer (0176 11664067) in der Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße und im Haus der Diakonie in Landau statt. Ter-
mine sind von montags bis freitags unter vorheriger Terminverein-
barung möglich.
In den letzten Monaten der Corona-Pandemie-Zeit hat sich heraus-
gestellt, dass die Beratungstermine in Landau sehr gut angenom-
men sind.
Ratsuchende für die es sehr schwierig ist nach Landau zu kommen, 
können sich gerne bei der Diakonie melden.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Rattenbekämpfung
In der 40. und 41. KW werden in den Gemeinden Maikammer, St. 
Martin und Kirrweiler die routinemäßige Rattenbekämpfung im 
Abwassernetz durch die Fa. Tiryaki aus Neckarsulm durchgeführt. 
Die erste Kontrolle und eventuelle Nachbelegung erfolgt ab der 45. 
KW, die Endkontrolle 6 Wochen später.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass jeder Bürger mithel-
fen kann, die Rattenpopulation in Grenzen zu halten, in dem darauf 
geachtet wird, dass keine Essensreste in die Kanalisation gelangen.

Verbandsgemeindewerke Maikammer

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe ein- 
getroffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 4. September 2020 in der 36. Kalender-
woche bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis:
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), jedoch nur 
nach vorheriger entsprechender Terminvereinbarung abgeholt 
werden.
Auch für die Beantragung neuer Ausweis- bzw. Passdokumente 
ist eine vorherige Terminvereinbarung beim Bürgerbüro not-
wendig.
Kontaktdaten für Terminvereinbarung:
Christian Müller, Tel. 06321-5899-27, 
E-Mail: christian.mueller@vg-maikammer.de
Helga Schädler, Tel. 06321-5899-28, 
E-Mail: helga.schaedler@vg-maikammer.de
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

-Bürgerbüro-

 ◗ Stellenausschreibung

Ausbildungsstelle 2021
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Die Verbandsgemeinde Maikammer –Verbandsgemeinde-
werke- bietet zum 01. August 2021 einen Ausbildungsplatz 
zur

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
an.

Lerninhalte und Aufgaben:
- Bereitstellung von Trinkwasser
- Bedienen und Überwachen von Maschinen und Anlagen
- Wasser fördern, aufbereiten oder weiterleiten
- Rohre verlegen
- Tiefbau-, Brunnen-, Rohrleitungsarbeiten
- Analysieren von Trinkwasserproben im Labor
- Arbeits- und Betriebsabläufe dokumentieren und auswer-

ten unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements
- fachbezogene Rechtsvorschriften, technische Regeln sowie 

Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes anwenden

- kunden- und serviceorientiert handeln
- Anwendung entsprechender Informations- und Kommuni-

kationstechniken
Was sollten Sie mitbringen?
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss der Berufsreife 

oder einen qualifizierten Sekundarabschluss I
- Gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und 

Technik
- Engagement und Lernbereitschaft für den gewählten Beruf
- Soziale Kompetenz, besonders Teamfähigkeit und Freude 

am Umgang mit Menschen
- Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
- Handwerkliches Geschick
Wir bieten Ihnen:
- Abwechslungsreiche Ausbildung mit vielseitigen Aufga-

benbereichen
- einen modernen Ausbildungsplatz
- eine dreijährige Ausbildung mit einem theoretischem und 

einem praktischen Teil
- eine Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 

Dienstes, sowie den üblichen sozialen Leistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen schriftlich bis spätestens 31. 
Oktober 2020 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Personal-
amt, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Personalamt, Frau Hüner-
fauth oder Herr Gerst, Tel.: 06321/5899-12.

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Anmeldung für die Herbstschule

Bitte bis spätestens zum 07.10.2020 direkt bei der VG-Verwaltung Maikammer abgeben! 

Vor- und Nachname Kind:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Grundschule und Klasse: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vor- und Nachname der Eltern: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Anschrift: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Telefonnummer u� Handynummer (bei Notfällen):�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-Mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Mein Kind soll in der folgenden Woche teilnehmen (Anmeldung nur für 1 Woche möglich):

r 12�10� bis 16�10�2020
oder
r 19�10� bis 23�10�2020

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ort, Datum

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Unterschrift der Erziehungsberechtigten "

"

Herbstschule für alle Schüler 
der Grundschulen in der  

Verbandsgemeinde Maikammer
Die Verbandsgemeinde Maikammer bietet in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in 
Landau eine kostenlose Herbstschule (analog zur Sommerschule) für die Fächer Mathematik und Deutsch für alle 
Schüler der Grundschulen in Maikammer, Kirrweiler und St� Martin an�
Die Herbstschule findet vom 12�10�2020 bis 16�10�2020 und vom 19�10�2020 bis 23�10�2020 in der Paul-Gillet-
Realschule plus Edenkoben, Luitpoldstraße 74 in 67480 Edenkoben statt�
Der Unterricht findet montags bis freitags von jeweils 09�00 Uhr bis 12�00 Uhr statt� Die Anmeldung ist für eine 
Woche möglich� Die Teilnehmerzahl ist begrenzt� Einen speziellen Schülertransport gibt es nicht� Dies ist seitens 
der Familien selbst zu organisieren�
Wenn Sie Ihr/e Kind/er für die Herbstschule anmelden möchten, benutzen Sie bitte das separate Anmeldeformular�
Bitte geben Sie die schriftliche Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 07.10.2020 bei der Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer ab oder senden Sie per Mail an carina�voegeli@
vg-maikammer�de�
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz unter bm�rlp�de 
oder bei der VG-Verwaltung Maikammer, Frau Vögeli unter 06321/5899-21�
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 ◗ Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum 67433 Neustadt a.d.W.,
Ländlicher Raum 25.09.2020
DLR Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35
Abteilung Landentwicklung, Telefon: 06321/671-0
Ländliche Bodenordnung Telefax: 06321/671-1250
Flurbereinigung Kirrweiler VI Internet: www.dlr.rlp.de
Aktenzeichen: 41028-HA2.3.
Flurbereinigung Kirrweiler
Aktenzeichen: 41110-HA2.3.
I. Anordnung
1. Anordnung erheblicher Änderungen des Flurbereinigungs-
gebietes
(§ 8 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG))
Hiermit werden die Flurbereinigungsgebiete der Flurbereinigungs-
verfahren
• Kirrweiler VI, Landkreis Südliche Weinstraße, durch Teilungsbe-
schluss vom 29.09.1992 festgestellt, mit Beschluss vom 06.04.1993 
geändert und
• Kirrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße durch Beschluss vom 
30.10.1973 festgestellt, zuletzt mit Beschluss vom 29.07.2020 geän-
dert,
wie folgt geändert:
1.1 Das Flurbereinigungsgebiet der Flurbereinigung Kirrweiler VI 
wird mit dem Flurbereinigungsgebiet der Flurbereinigung Kirrwei-
ler vereinigt.
Das vereinigte Gebiet wird mit der Verfahrensbezeichnung Kirr-
weiler weitergeführt.
Dem vereinigten Flurbereinigungsgebiet Kirrweiler unterliegen 
somit folgende Flurstücke:
Gemarkung Kirrweiler, Flurstücke Nummern:
296/2, 301/2, 301/4, 316, 316/2, 317, 317/2, 318/3, 319, 320, 320/2, 
321, 323, 323/4, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 336/2, 336/3, 
381/6, 388/5, 479/10, 3166/3, 3166/4, 3167, 3167/2, 3168, 3169, 
3170, 3171/2, 3171/3, 3171/4, 3171/5, 3172/2, 3173, 3175, 3176, 
3177, 3178, 3178/2, 3179, 3180, 3180/2, 3181, 3182, 3183, 3184, 
3184/2, 3184/3, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 
3193/2, 3194, 3194/2, 3195, 3196, 3197, 3197/2, 3198, 3198/2, 3199, 
3200, 3200/2, 3201, 3201/2, 3201/3, 3202, 3203, 3204, 3204/2, 3205, 
3206, 3207, 3208, 3208/2, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 
3214/2, 3214/3, 3214/4, 3214/5, 3215, 3215/2, 3216, 3217, 3217/2, 
3217/3, 3217/4, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 
3226, 3227, 3228, 3229, 3229/3, 3229/4, 3229/5, 3232, 3232/2, 3233, 
3233/2, 3233/3, 3233/4, 3234, 3235, 3236, 3239, 3240, 3241, 3242, 
3243, 3244, 3245, 3245/2, 3245/3, 3245/6, 3246, 3246/3, 3246/4, 
3247/1, 3248/1, 3250/1, 3251/1, 3252, 3313/1, 3313/2, 3314/3, 
3317/1, 3318/2, 3319, 3320, 3321, 3321/2, 3322, 3323, 3324, 3325, 
3326, 3327, 3328, 3328/3, 3329/1, 3330, 3330/2, 3331, 3332, 3332/2, 
3333, 3333/2, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3338/2, 3339, 3340, 
3340/3, 3341, 3341/1, 3342, 3342/2, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 
3348, 3349, 3350/2, 3351, 3352, 3353, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 
3360, 3360/1, 3361, 3362, 3363, 3363/2, 3363/3, 3364, 3365, 3366, 
3367, 3367/2, 3368, 3368/2, 3368/3, 3368/4, 3368/5, 3368/7, 3369, 
3370, 3371, 3372, 3373, 3373/2, 3373/3, 3373/4, 3374, 3374/2, 3375, 
3375/2, 3376, 3377, 3377/2, 3378, 3378/2, 3379, 3379/2, 3379/3, 
3379/4, 3379/5, 3379/6, 3380, 3380/2, 3381, 3383, 3383/2, 3383/3, 
3384, 3385, 3387, 3388, 3389, 3391, 3393, 3395, 3396, 3397, 3398, 
3398/3, 3399, 3400, 3401, 3401/2, 3402, 3403, 3404, 3407, 3408, 
3409, 3410, 3412, 3413, 3414, 3417, 3418, 3418/1, 3512/2, 3513, 
3514, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3521/2, 3522, 3522/2, 
3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3528/2, 3528/3, 3528/4, 3528/5, 
3529, 3530, 3530/2, 3531, 3532, 3533, 3534, 3534/2, 3535, 3536, 
3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 
3549, 3550, 3551, 3552, 3562, 3563/1, 3563/3, 3563/4, 3565, 3565/2, 
3565/3, 3566/2, 3566/3, 3566/4, 3567, 3567/2, 3568, 3569/2, 3569/4, 
3570, 3571, 3572, 3572/2, 3572/3, 3573, 3573/2, 3573/3, 3573/4, 
3573/5, 3573/6, 3573/7, 3574, 3574/2, 3575, 3576, 3576/2, 3577, 
3577/2, 3578, 3578/2, 3579/5, 3579/6, 3579/7, 3579/8, 3579/9, 
3579/10, 3579/11, 3579/12, 3580/4, 3580/5, 3580/6, 3580/7, 3580/8, 
3580/9, 3581/3, 3581/4, 3581/5, 3581/6, 3582/6, 3582/7, 3582/8, 

 ◗ Zukunftswerkstatt -  
Nachhaltige Verbandsgemeinde  
Maikammer 2030

Ihre Mitwirkung ist gefragt!
Fortsetzung der Titelseite
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
triff die Verbandsgemeinde für die Veran-
staltung die erforderlichen Vorkehrungen 
bezüglich Mindestabstand und Hygiene. 

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ist die Teilnehmenden-
zahl auf 90 Personen festgesetzt. Anmeldungen werden bis 
zum Freitag, 02.10.2020 entgegengenommen unter https://
vg-maikammer.de/buergerservice/nachhaltigkeit/ oder per 
Email an poststelle@vg-maikammer.de oder per Telefon unter 
06321/5899-33.
Bei der Anmeldung geben Sie bitte folgende Daten an: Anrede, 
Titel, Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohn-
ort, (Alter), E-Mail, Telefonnummer.
Diese Daten werden für die Organisation der Zukunftswerkstatt 
benötigt.
Geben Sie bei der Anmeldung auch an, an welchen drei Hand-
lungsfeldern Sie gern mitwirken wollen. Dies wird bei der Pla-
nung so weit wie möglich berücksicht.
Sie werden vor der Veranstaltung eine Information erhalten, in 
welchem Raum Sie sich einfinden können. Wir werden für die 
angemeldeten Teilnehmenden zugewiesene Plätze unter Ein-
haltung des Mindestabstands gewährleisten. Bitte denken Sie 
an die Mitnahme eines eigenen Mund-Nasen-Schutzes. Die Mas-
kenpflicht gilt bis zum Erreichen des zugewiesenen Platzes.
Sollte die maximale Anzahl an Personen erreicht sein, vermer-
ken wir Sie auf einer Warteliste, und Sie werden nachrücken, 
wenn Personen absagen.
Die Verbandsgemeindeverwaltung und die im Projekt engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Ihr Inter-
esse und Erscheinen.
Durchgeführt wird das Projekt „SDG-Modellregion“ vom Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald gemeinsam mit der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global 
und dem Land Rheinland-Pfalz. Finanziell gefördert wird es vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) sowie von den rheinland-pfälzischen Minis-
terien für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten (MUEEF), für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) und 
des Innern und für Sport (MdI).
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7,
67489 Kirrweiler, Telefon 06321 5079
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi.: 10:00 – 12:00 Uhr
Do.: 15:30 – 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 – 12:00 Uhr
bis Ende Oktober freitags 15.30 - 17.30 Uhr
Text: i-Punkt
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3917/6, 3917/7, 3917/8, 3917/9, 3917/10, 3917/11, 3917/12, 
3917/13, 3917/14, 3917/15, 3917/16, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 
3923/2, 3924/1, 3924/2, 3925, 3926, 3927, 3928, 3928/2, 3929, 
3929/2, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3934/1, 3935, 3935/3, 3936, 
3938, 3939, 3940, 3941/2, 3941/3, 3943/1, 3946, 3947, 3947/1, 3948, 
3948/2, 3949, 3949/2, 3949/3, 3950, 3950/2, 3951, 3952, 3953, 3954, 
3954/5, 3954/7, 3954/8, 3954/9, 3954/10, 3954/11, 3954/12, 3955/4, 
3955/5, 3955/6, 3955/7, 3955/8, 3955/9, 3956/1, 3956/2, 3957/1, 
3957/2, 3958/3, 3958/4, 3958/5, 3958/6, 3959, 3960/1, 3960/2, 
3961/1, 3961/2, 3962/6, 3962/7, 3962/8, 3962/9, 3962/10, 3962/11, 
3962/12, 3962/13, 3962/14, 3962/15, 3963/1, 3963/2, 3964/1, 
3964/2, 3965/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3968/1, 
3968/2, 3969/1, 3969/2, 3970/1, 3970/2, 3971/1, 3971/2, 3972, 3973, 
3974, 3974/2, 3974/3, 3974/4, 3975, 3975/2, 3975/3, 3975/4, 3976, 
3977, 3977/2, 3978, 3979, 3979/2, 3980, 3980/2, 3981, 3982, 3982/2, 
3983, 3984, 3984/2, 3984/3, 3985, 3985/2, 3986, 3987, 3988, 3988/2, 
3988/3, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3994/2, 3996, 3997, 
3997/2, 3997/3, 3998, 3998/2, 3998/4, 3999, 3999/2, 4000, 4000/2, 
4000/3, 4000/4, 4000/5, 4000/6, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 
4005/2, 4005/3, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4010/2, 4010/3, 
4010/4, 4010/5, 4010/6, 4011, 4016, 4020, 4020/1, 4020/2, 4020/3, 
4020/4, 4020/5, 4020/6, 4025, 4025/2, 4026, 4027, 4028/1, 4028/2, 
4029/1, 4029/2, 4030/1, 4030/2, 4031/1, 4031/2, 4032/1, 4032/2, 
4033/1, 4033/2, 4034, 4034/2, 4035/3, 4035/4, 4035/5, 4035/6, 4036, 
4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4045/1, 
4045/2, 4047, 4047/1, 4047/2, 4048, 4049/2, 4050, 4051, 4052, 4053, 
4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4058/2, 4059, 4060, 4061, 4062, 
4062/1, 4063, 4063/1, 4064, 4064/2, 4064/3, 4064/4, 4064/5, 4064/6, 
4064/7, 4064/8, 4065, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4066, 4066/1, 4067, 
4067/1, 4068, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4069, 4069/2, 4069/3, 4069/4, 
4070, 4070/1, 4071, 4071/2, 4071/3, 4071/4, 4072, 4072/1, 4073, 
4073/1, 4074, 4074/1, 4075, 4075/1, 4076, 4076/1, 4077, 4077/1, 
4079, 4079/1, 4080, 4080/1, 4080/2, 4081, 4081/1, 4082, 4082/2, 
4082/3, 4082/4, 4082/5, 4082/6, 4082/7, 4082/8, 4082/9, 4082/10, 
4082/11, 4082/12, 4083, 4083/1, 4084, 4084/1, 4085, 4085/1, 4086, 
4086/1, 4087, 4087/1, 4088, 4088/2, 4088/3, 4088/4, 4089, 4089/1, 
4090, 4090/3, 4091, 4091/1, 4092, 4092/1, 4093, 4093/1, 4094, 
4094/1, 4095, 4095/1, 4096, 4096/1, 4098, 4098/1, 4099, 4099/1, 
4100, 4100/2, 4100/3, 4100/5, 4100/6, 4101, 4102, 4103, 4104, 
4104/2, 4105, 4106, 4106/2, 4106/3, 4106/4, 4107, 4108, 4109, 
4109/2, 4110, 4111, 4111/2, 4112, 4112/2, 4113, 4114, 4115, 4115/1, 
4116, 4117, 4118, 4118/2, 4119, 4119/2, 4120, 4120/2, 4121, 4121/2, 
4121/3, 4122, 4123, 4124, 4124/2, 4125, 4126, 4127, 4127/2, 4128, 
4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4133/2, 4134, 4135, 4135/3, 4136, 
4136/2, 4136/3, 4136/4, 4137, 4137/2, 4138, 4138/2, 4138/3, 4139, 
4140/1, 4140/2, 4141/3, 4141/4, 4141/5, 4141/6, 4142/1, 4142/2, 
4143/3, 4143/4, 4143/5, 4143/6, 4144/3, 4144/4, 4144/5, 4144/6, 
4145/1, 4145/2, 4146/2, 4146/3, 4146/4, 4146/5, 4147, 4147/3, 
4147/4, 4148/1, 4148/2, 4149, 4149/2, 4150/1, 4150/2, 4151/1, 
4151/2, 4152/3, 4152/4, 4152/5, 4152/6, 4153/3, 4153/4, 4153/5, 
4153/6, 4154/3, 4154/4, 4154/5, 4154/6, 4155/3, 4155/4, 4155/5, 
4155/6, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4156/6, 4156/7, 4157, 4157/2, 4158, 
4160, 4162, 4163, 4163/2, 4163/3, 4163/4, 4164, 4165, 4166/1, 
4166/2, 4167/1, 4167/2, 4168/1, 4168/2, 4169/3, 4169/4, 4169/5, 
4169/6, 4170/1, 4170/2, 4171, 4171/3, 4171/4, 4172/1, 4172/2, 
4173/3, 4173/4, 4173/5, 4173/6, 4174, 4174/2, 4175, 4176, 4176/2, 
4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 
4188, 4189, 4190, 4190/4, 4190/5, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 
4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4200/2, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 
4200/6, 4200/7, 4200/8, 4200/9, 4200/10, 4200/11, 4200/12, 4201, 
4201/1, 4202, 4202/1, 4203, 4203/2, 4203/3, 4204, 4204/1, 4205, 
4205/2, 4205/3, 4206, 4206/2, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212/2, 
4212/4, 4212/5, 4212/6, 4213, 4213/2, 4213/3, 4213/4, 4214, 4214/2, 
4214/4, 4214/5, 4214/6, 4215, 4215/2, 4215/3, 4215/4, 4216, 4216/1, 
4217, 4217/1, 4218, 4218/1, 4219, 4219/1, 4220, 4220/2, 4220/3, 
4220/4, 4221, 4221/1, 4221/2, 4221/3, 4223, 4223/3, 4224, 4225/1, 
4225/2, 4225/3, 4226, 4226/1, 4227, 4227/3, 4227/4, 4227/5, 4228, 
4228/1, 4229, 4229/1, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4234/1, 4235, 
4235/1, 4236, 4236/1, 4238, 4238/2, 4238/3, 4238/4, 4239, 4239/1, 
4240, 4240/1, 4241, 4241/2, 4241/3, 4241/4, 4241/5, 4241/6, 4242, 

3582/9, 3582/10, 3582/11, 3582/12, 3582/13, 3583, 3583/2, 3584, 
3585, 3586, 3587, 3587/2, 3588, 3592/1, 3592/2, 3593, 3594, 3595, 
3596, 3597, 3598, 3599, 3599/2, 3599/3, 3600, 3600/2, 3601, 3602/1, 
3604, 3604/2, 3604/3, 3604/4, 3605, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 
3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3617/2, 3617/3, 3617/4, 3617/5, 3618, 
3618/2, 3618/3, 3618/5, 3618/9, 3618/11, 3619, 3620/2, 3620/3, 
3620/4, 3621, 3621/2, 3622, 3622/2, 3622/3, 3622/4, 3623, 3624/2, 
3624/4, 3625, 3625/2, 3625/3, 3625/4, 3626, 3626/2, 3626/3, 3627, 
3627/2, 3628, 3630, 3631, 3631/2, 3632, 3633, 3634, 3635, 3635/2, 
3636, 3637, 3637/2, 3638, 3639, 3639/2, 3640, 3641, 3642, 3642/2, 
3642/3, 3643, 3644, 3644/2, 3645, 3645/2, 3647/1, 3647/3, 3647/4, 
3648, 3648/2, 3648/4, 3649, 3649/2, 3650, 3652, 3652/1, 3653, 
3653/2, 3654, 3655, 3655/2, 3656, 3657, 3657/2, 3657/3, 3658, 3659, 
3659/2, 3660, 3660/2, 3660/3, 3660/4, 3661, 3661/1, 3662, 3662/1, 
3663, 3663/1, 3664, 3664/2, 3664/3, 3664/4, 3665, 3665/2, 3665/3, 
3665/4, 3666, 3666/2, 3666/3, 3666/4, 3666/5, 3666/6, 3666/7, 
3666/8, 3667, 3667/2, 3667/3, 3667/4, 3668, 3668/1, 3669, 3669/1, 
3670, 3670/2, 3670/3, 3670/4, 3670/5, 3670/6, 3671, 3671/1, 3672, 
3672/2, 3672/3, 3673, 3674, 3675, 3675/2, 3675/3, 3676, 3676/2, 
3676/3, 3677, 3678, 3678/1, 3678/2, 3678/3, 3680, 3681, 3681/2, 
3681/3, 3681/4, 3682/2, 3682/3, 3682/4, 3682/5, 3683/1, 3683/2, 
3683/3, 3684/1, 3684/2, 3684/3, 3685/1, 3685/2, 3685/3, 3686/5, 
3686/6, 3686/7, 3686/8, 3686/9, 3686/10, 3686/11, 3686/12, 3687/2, 
3687/3, 3687/4, 3687/5, 3688/2, 3688/3, 3688/4, 3688/5, 3689/2, 
3689/3, 3689/4, 3689/5, 3690/2, 3690/3, 3690/4, 3690/5, 3691/5, 
3691/6, 3691/7, 3691/8, 3691/9, 3691/10, 3691/11, 3691/12, 3692/2, 
3692/3, 3692/4, 3692/5, 3693/2, 3693/3, 3693/4, 3693/5, 3694/2, 
3694/3, 3694/4, 3694/5, 3695/2, 3695/3, 3695/4, 3695/5, 3696/7, 
3696/8, 3696/9, 3696/10, 3696/11, 3696/12, 3696/13, 3696/14, 
3696/15, 3696/16, 3696/17, 3696/18, 3697/5, 3697/6, 3697/7, 
3697/8, 3697/9, 3697/10, 3697/11, 3697/12, 3698/2, 3698/4, 3698/5, 
3698/6, 3698/7, 3698/8, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 
3706, 3707, 3707/2, 3708, 3709, 3709/2, 3710, 3711/2, 3712, 3712/3, 
3713, 3714, 3714/2, 3715, 3716, 3716/5, 3718, 3719, 3719/2, 3720, 
3720/2, 3721, 3722, 3722/2, 3723, 3724, 3725, 3725/3, 3725/4, 
3725/5, 3726, 3726/2, 3726/3, 3726/4, 3727, 3727/3, 3728, 3728/1, 
3729, 3729/1, 3730, 3730/1, 3731, 3731/1, 3732, 3732/1, 3733, 
3733/1, 3735, 3735/2, 3735/3, 3736, 3736/1, 3737, 3737/2, 3738, 
3739, 3740, 3740/1, 3741, 3741/1, 3742, 3742/1, 3743, 3743/1, 3744, 
3744/1, 3745, 3745/2, 3745/3, 3745/4, 3746, 3746/1, 3747, 3747/1, 
3748, 3748/1, 3749, 3749/1, 3750, 3750/1, 3751, 3751/2, 3751/3, 
3751/4, 3751/5, 3751/6, 3752, 3752/1, 3753, 3753/1, 3754, 3754/1, 
3755, 3755/1, 3756, 3756/3, 3757, 3757/1, 3758, 3758/2, 3758/3, 
3758/4, 3758/5, 3758/6, 3758/7, 3758/8, 3760/4, 3760/5, 3760/6, 
3760/7, 3760/8, 3760/9, 3760/10, 3760/11, 3760/12, 3761/1, 3761/2, 
3761/3, 3762/3, 3762/4, 3762/5, 3762/6, 3762/7, 3762/8, 3763, 3764, 
3764/3, 3764/4, 3765, 3765/2, 3765/3, 3766, 3766/2, 3766/3, 3766/4, 
3767, 3767/2, 3768, 3769, 3770, 3770/2, 3770/3, 3770/4, 3770/5, 
3771, 3771/2, 3772, 3772/2, 3773, 3775, 3776, 3776/2, 3777, 3778, 
3778/2, 3779, 3779/2, 3779/3, 3780, 3780/2, 3781, 3782, 3783, 3784, 
3785, 3786, 3787, 3788, 3788/2, 3788/3, 3788/4, 3788/5, 3788/6, 
3789, 3789/2, 3790, 3791, 3792, 3792/2, 3793, 3793/1, 3796/2, 3797, 
3798, 3798/2, 3798/3, 3799, 3800, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 
3807, 3807/2, 3808, 3808/2, 3809, 3810, 3810/2, 3811, 3813, 3815, 
3816, 3818, 3819/1, 3819/2, 3820/1, 3820/2, 3821/1, 3821/2, 3822/1, 
3822/2, 3823/1, 3823/2, 3824/1, 3824/2, 3824/3, 3829, 3830, 3830/2, 
3831, 3833, 3834, 3835, 3837, 3837/2, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 
3843, 3843/2, 3844, 3845/3, 3845/4, 3845/5, 3845/6, 3846/3, 3846/4, 
3846/5, 3846/6, 3847/1, 3847/2, 3848/1, 3848/2, 3849/1, 3849/2, 
3850, 3850/3, 3850/4, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855/2, 3855/3, 
3855/4, 3855/5, 3855/6, 3855/7, 3855/8, 3855/9, 3855/10, 3856, 
3856/2, 3856/3, 3857, 3858, 3859, 3859/2, 3859/3, 3860, 3861, 
3861/2, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866/4, 3867/2, 3867/3, 3868/1, 
3869/1, 3870/1, 3871, 3873, 3874, 3875, 3875/4, 3875/5, 3876, 3877, 
3879/1, 3879/2, 3880, 3880/1, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 
3889, 3889/2, 3889/3, 3890/1, 3890/2, 3891/1, 3891/2, 3892/1, 
3892/2, 3893/2, 3894/1, 3894/2, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 
3900/2, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3908/2, 
3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3916/3, 
3916/4, 3916/5, 3916/6, 3917, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3917/5, 
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4679, 4680, 4680/2, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4686/2, 
4687, 4688, 4688/2, 4688/3, 4688/4, 4689, 4689/2, 4689/3, 4690, 
4691, 4692, 4692/2, 4692/3, 4692/4, 4692/5, 4692/6, 4692/7, 4693, 
4694, 4694/2, 4695, 4695/2, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4700/2, 
4700/3, 4701, 4702, 4702/1, 4703, 4704, 4704/2, 4704/3, 4704/4, 
4704/5, 4704/6, 4704/7, 4705, 4705/2, 4706, 4707, 4708/1, 4709, 
4710, 4711, 4711/2, 4712, 4712/2, 4713, 4713/2, 4713/3, 4713/4, 
4713/5, 4713/6, 4714, 4715, 4719, 4722, 4723, 4724, 4725, 4725/1, 
4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 
4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 
4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756/5, 4756/6, 
4756/7, 4765/4, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 
4775/2, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 
4785/2, 4786, 4787, 4788, 4789, 4789/2, 4790, 4791, 4792, 4793, 
4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4801/2, 4802, 4803, 
4804, 4805, 4806, 4806/2, 4807, 4807/1, 4808, 4809, 4809/2, 4810, 
4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4818/2, 4819, 
4819/2, 4819/3, 4819/4, 4820, 4821, 4821/2, 4822, 4823, 4824, 4825, 
4826, 4827, 4827/2, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 
4835/2, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4919, 4920, 
4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4928/3, 4929, 4930, 
4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 
4942, 4943, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951/2, 4951/3, 
4951/4, 4951/5, 4952, 4953, 4954, 4954/2, 4955, 4955/2, 4956, 4957, 
4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4964, 4966, 4967, 4967/2, 4967/3, 
4968, 4969, 4969/2, 4970, 4971, 4972, 4973, 4973/2, 4974, 4976, 
4977, 4978, 4981, 4982, 4990, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5003, 
5003/2, 5004/1, 5004/2, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 
5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 
5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 
5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5042, 5043, 5043/3, 5044, 
5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5050/2, 5051, 5052, 5053, 5054, 
5055, 5056, 5057, 5058, 5058/2, 5059, 5060, 5061, 5062, 5062/2, 
5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 
5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5083/2, 
5084, 5084/2, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5089/2, 5090, 5091, 
5092, 5093, 5094, 5094/2, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 
5102, 5102/2, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5108/2, 5109, 
5110, 5111/1, 5111/2, 5112, 5113, 5114, 5115/3, 5115/4, 5121/2, 
5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5129/2, 5129/3, 
5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 
5141, 5141/2, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5146/2, 5147, 5148, 
5149, 5149/2, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5154/2, 5155, 5156, 
5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5162/2, 5162/3, 5162/4, 5163, 
5164, 5165, 5166, 5166/2, 5166/3, 5167, 5168, 5169, 5170, 5170/2, 
5170/3, 5171, 5171/2, 5172, 5172/2, 5173, 5174, 5175, 5175/2, 5176, 
5176/2, 5176/3, 5177, 5177/2, 5177/3, 5178, 5179, 5179/3, 5179/4, 
5179/5, 5179/6, 5180, 5180/2, 5181, 5182, 5183, 5184, 5186, 5187, 
5187/2, 5187/3, 5187/4, 5187/5, 5187/6, 5187/7, 5188, 5188/2, 5190, 
5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5195/2, 5196, 5197, 5198, 5199, 
5199/2, 5201, 5202, 5203, 5203/2, 5204, 5211/2, 5219/16, 5227, 
5229/4, 5229/5, 5233, 5234/6, 5234/8, 5234/10, 5234/12, 5238, 
5238/2, 5239, 5239/2, 5240, 5240/2, 5241, 5241/2, 5241/3, 5242, 
5243, 5244, 5244/2, 5245, 5246, 5246/2, 5246/3, 5246/4, 5247, 5249, 
5250, 5251, 5252, 5252/2, 5252/3, 5253, 5254, 5255, 5256, 5256/2, 
5256/3, 5257, 5258, 5259, 5259/2, 5260, 5261, 5262, 5263/3, 5263/4, 
5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 
5275, 5275/2, 5276, 5277, 5278, 5279, 5279/2, 5280, 5281, 5282, 
5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5290/2, 5290/3, 
5291, 5292, 5292/2, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5297/2, 5298, 
5298/2, 5299, 5300, 5301, 5302, 5302/3, 5303, 5304, 5305, 5306, 
5307, 5308, 5309, 5309/2, 5310, 5311, 5312, 5318, 5319, 5320, 
5553/2, 5553/3, 5554, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 
5568, 5569/1, 7005, 7006 und 7436.
2. Feststellung der Flurbereinigungsgebiete
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der unter Nr. 1 
angegebenen Änderungen festgestellt.

4242/2, 4242/3, 4242/4, 4243, 4243/1, 4244, 4244/1, 4245, 4245/2, 
4245/3, 4246, 4246/2, 4246/4, 4246/5, 4247, 4247/2, 4247/3, 4247/4, 
4247/5, 4247/6, 4247/7, 4247/8, 4248, 4248/1, 4249, 4249/1, 4250, 
4250/1, 4251, 4251/1, 4252, 4252/2, 4252/3, 4252/4, 4253, 4253/1, 
4254, 4254/2, 4254/3, 4254/4, 4255, 4255/1, 4256, 4256/1, 4257, 
4257/1, 4258, 4258/1, 4259, 4259/1, 4260, 4260/2, 4260/3, 4260/4, 
4261, 4261/1, 4262, 4262/1, 4263/2, 4264, 4264/3, 4265, 4265/2, 
4266, 4266/2, 4267, 4268, 4268/3, 4268/4, 4269, 4270, 4270/2, 
4270/3, 4270/4, 4271, 4271/2, 4271/3, 4272, 4272/2, 4273, 4273/2, 
4274, 4274/2, 4275, 4276, 4277, 4277/2, 4278, 4278/2, 4279, 4280, 
4281, 4282, 4283, 4283/2, 4283/3, 4283/4, 4284, 4284/2, 4284/3, 
4284/4, 4284/5, 4285, 4285/2, 4285/3, 4286, 4287, 4287/2, 4288, 
4288/2, 4289, 4289/2, 4290, 4290/2, 4291, 4291/2, 4292, 4293, 4294, 
4295, 4297/3, 4298, 4298/2, 4299, 4300/4, 4301, 4302/1, 4304, 4305, 
4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4310/2, 4310/3, 4311, 4311/2, 4313/1, 
4314, 4315, 4316, 4317, 4317/2, 4321/1, 4322, 4323, 4323/3, 4324, 
4324/1, 4325, 4325/1, 4326, 4326/1, 4327/1, 4327/2, 4327/3, 4327/4, 
4328/3, 4328/4, 4329/1, 4330/1, 4331/1, 4332/3, 4332/4, 4333/1, 
4334/1, 4335/3, 4335/4, 4336, 4336/1, 4337, 4337/1, 4338, 4338/1, 
4339, 4339/1, 4340, 4340/1, 4341, 4341/1, 4341/2, 4341/4, 4341/5, 
4341/6, 4343/3, 4343/4, 4343/5, 4343/6, 4343/7, 4343/8, 4343/9, 
4343/10, 4343/12, 4343/13, 4356, 4356/2, 4356/3, 4356/4, 4357, 
4357/2, 4357/3, 4358, 4358/2, 4358/3, 4359/1, 4359/2, 4359/3, 
4359/4, 4360, 4360/2, 4360/3, 4360/4, 4360/5, 4360/6, 4361, 4361/2, 
4361/3, 4361/4, 4362, 4362/1, 4363, 4363/1, 4364, 4364/1, 4365, 
4365/1, 4366, 4366/1, 4367, 4367/1, 4368, 4368/1, 4369, 4369/1, 
4370, 4370/1, 4371, 4371/2, 4371/3, 4371/4, 4372, 4372/2, 4372/3, 
4373, 4373/2, 4373/3, 4374, 4375, 4375/2, 4376, 4376/1, 4376/2, 
4377, 4377/2, 4377/3, 4377/4, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 
4384, 4385, 4385/2, 4386, 4387, 4388, 4388/2, 4389, 4390, 4390/2, 
4390/3, 4391, 4391/2, 4391/3, 4392, 4392/2, 4393, 4394, 4395, 4396, 
4397, 4398, 4398/2, 4399, 4401, 4402, 4403, 4403/2, 4404, 4405, 
4407, 4409, 4409/2, 4409/3, 4410, 4411, 4411/2, 4412, 4412/2, 
4413/1, 4415, 4415/2, 4416, 4417, 4418, 4418/2, 4419, 4420, 4421, 
4421/2, 4421/3, 4422, 4422/2, 4422/3, 4422/4, 4422/5, 4423, 4423/2, 
4423/3, 4424, 4426, 4427, 4428, 4428/2, 4429, 4429/2, 4430, 4431, 
4437, 4437/2, 4438, 4438/2, 4439, 4440, 4441, 4442, 4442/2, 4444/2, 
4444/3, 4445, 4445/1, 4446, 4448, 4449, 4450, 4451/1, 4451/2, 
4452/1, 4452/2, 4453/1, 4453/2, 4454/1, 4454/2, 4455, 4456, 4457, 
4457/2, 4457/3, 4457/4, 4457/5, 4457/6, 4458, 4458/2, 4459, 4460, 
4461, 4462, 4463/1, 4466/2, 4467, 4468, 4469, 4471/1, 4472, 4473, 
4474, 4475, 4475/2, 4476, 4478, 4479, 4480, 4480/2, 4481, 4481/1, 
4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4493, 4493/1, 4494, 
4495, 4496, 4497, 4497/2, 4498, 4499, 4500, 4500/2, 4501, 4502, 
4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4508/1, 4509, 4510, 4510/2, 
4510/3, 4511, 4511/2, 4511/3, 4512, 4515/1, 4516, 4516/1, 4517, 
4517/3, 4520, 4521, 4521/2, 4522, 4522/2, 4522/3, 4522/4, 4523, 
4524, 4524/2, 4524/3, 4524/4, 4525, 4525/2, 4525/3, 4525/4, 4526, 
4527, 4528, 4529, 4529/2, 4530, 4530/2, 4531, 4532, 4532/2, 4533, 
4534, 4535, 4536, 4536/2, 4537, 4537/2, 4537/3, 4538, 4539, 4539/2, 
4540, 4540/2, 4540/3, 4541, 4541/2, 4541/3, 4542/6, 4542/9, 
4542/10, 4542/11, 4542/12, 4544, 4545, 4548, 4549, 4549/2, 4550, 
4550/2, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4555/1, 4555/2, 4555/3, 4556, 
4557, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4560, 4562, 4563, 4564, 4565, 
4566/2, 4567/7, 4567/8, 4567/9, 4567/10, 4568, 4568/2, 4570, 4572, 
4573/2, 4573/3, 4574, 4575, 4576, 4578, 4579, 4580/6, 4580/7, 
4580/8, 4580/9, 4581/3, 4581/4, 4582, 4584, 4585, 4590, 4593/2, 
4594, 4595, 4596, 4596/2, 4598, 4600, 4601/2, 4602, 4602/2, 4603, 
4603/2, 4603/3, 4604, 4604/2, 4604/3, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 
4610, 4611, 4612, 4613, 4613/2, 4614, 4615, 4615/2, 4616, 4616/2, 
4616/3, 4617, 4617/2, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 
4625, 4626, 4628, 4628/2, 4628/3, 4629, 4629/2, 4630, 4631, 4632, 
4633, 4633/2, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4640/2, 
4640/3, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4646/2, 4647, 4648, 
4649, 4650, 4650/2, 4651, 4652, 4653, 4655, 4656, 4656/2, 4656/3, 
4657, 4657/2, 4657/3, 4658, 4660, 4661, 4661/2, 4661/3, 4662, 
4662/2, 4662/3, 4662/4, 4662/5, 4663, 4663/2, 4664, 4664/2, 4664/3, 
4664/4, 4665/1, 4665/2, 4666, 4666/2, 4667, 4667/2, 4667/3, 4667/4, 
4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4674/2, 4674/3, 4675, 
4675/2, 4675/3, 4675/4, 4676, 4677, 4677/2, 4678, 4678/2, 4678/3, 
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Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, Konrad-

Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
4. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Übersichts-
karte
Je ein Abdruck dieses Änderungsbeschlusses mit den Beschluss-
gründen und einer Übersichtskarte liegen einen Monat lang nach 
der Bekanntgabe zur Einsichtnahme der Beteiligten aus bei:
• der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Immengarten-
straße 24, 67487 Maikammer, Zimmer Nr. 104 (OG), Herr Gerst (Tel. 
Nr. 06321-5899-11),
• der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, Poststraße 23, 
67480 Edenkoben, Zimmer Nr. 211 (1. OG), Frau Trauth (Tel.Nr. 
06323-959-116)
• der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, Sommerberg-
straße 3, 67466 Lambrecht, Zimmer Nr. 218 (OG), Herr Rapp (Tel.Nr. 
06325-181-108),
• dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, Konrad-
Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt, Zimmer Nr. 8 (EG), Herr Blan-
kart (Tel. Nr. 06321-671-1164).
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der derzeitigen Situation, 
mit jedem der vorgenannten Ansprechpersonen unbedingt 
eine vorherige telefonische Terminabsprache durchzuführen 
ist!
Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist nachrichtlich in einer 
Übersichtskarte dargestellt.
Dieser Beschluss und die Übersichtskarte können ebenfalls im Inter-
net unter „www.landentwicklung.rlp.de -direkt zu Bodenord-
nungsverfahren - PNR. 41110 Kirrweiler 4. Bekanntmachungen 
und 5. Karten“ eingesehen werden.
Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet Kirrweiler mit rund 360 ha 
Verfahrensfläche erfährt durch die Änderungen eine erhebliche 
Vergrößerung von etwa 52 ha und ist nun etwa 412 ha groß.
Die am Flurbereinigungsverfahren voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten wurden vom 
DLR Rheinpfalz am 27.07.2020 in einer Aufklärungsversammlung 
in 67489 Kirrweiler eingehend über die Änderungen des Flurbe-
reinigungsverfahrens Kirrweiler einschließlich der voraussichtlich 
entstehenden Kosten aufgeklärt.
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, die Ortsgemeinde Kirr-
weiler, die Verbandsgemeinde Maikammer und die übrigen zu 
beteiligenden Behörden und Organisationen wurden gehört bzw. 
unterrichtet.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Rheinpfalz als zustän-
dige Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 2 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)
Die formellen Voraussetzungen für den Änderungsbeschluss sind 
erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst zersplitterten ländlichen, 
überwiegend weinbaulich genutzten Grundbesitz. Die einzelnen 
Grundstücke sind im Verhältnis zur Größe der Besitzstände zu klein, 
haben unwirtschaftliche Formen und liegen in starker Gemenge-

3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der gemäß Nr. 1.1 aufgeführten Flurstücke sowie 
die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teil-
nehmer) sind Mitglieder der

“Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Kirrweiler”
4. Zeitweilige Einschränkungen der Flurstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkun-
gen:
4.1 In der Nutzungsart der Flurstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Der 
Umbruch von Dauergrünland und Grünlandflächen sowie die Neu-
einsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre 
nach § 34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt 
die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus. Auch 
die Rodung von Rebland und Neuanpflanzung von Rebstöcken 
bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnah-
mefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen 
mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) 
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 56 des Gesetzes vom 12.12.2019 I 2652 (Nr. 50), wird 
angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine auf-
schiebende Wirkung haben.
III. Hinweise
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbe-
reinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen 
anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenom-
men worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass 
derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte und verlichtete 
Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 
sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden 
können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur 
Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Flurstü-
cke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbei-
ten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntmachung dieses 
Beschlusses sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechti-
gen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem
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Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der 
Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektroni-
sche Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) in der jeweils 
geltenden Fassung zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Ser-
vice/ Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form 
bei der ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de unter Ser-
vice/ Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Hinweis:
Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 
1 Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zur Wahrneh-
mung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum 
(DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informations-
pflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte 
nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Datenschutzerklärung 
auf unserer Homepage www.dlr.rlp.de unter Datenschutz hin.

Im Auftrag
gez. Knut Bauer

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer

Öffnungszeiten
67487 Maikammer, Weinstr. Süd 40, Tel.: 06321/952768
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Text: Büro für Tourismus

 ◗ 14. Sitzung des Gemeinderates Maikammer
Die 14. Sitzung des Gemeinderates Maikammer findet am Diens-
tag, dem 6. Oktober 2020, 20:00 Uhr, im Bürgerhaus Maikammer, 
Marktstraße 8, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Festsetzung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021
3. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung über die 

Erhebung eines Tourismusbeitrages der Ortsgemeinde Mai-
kammer vom 23.11.2016 in der Fassung vom 14.08.2020

4. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
5. Grundstücksangelegenheiten
7. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
8. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

lage. Sie sind deshalb vielfach mit modernen Maschinen kaum zu 
bewirtschaften. Eine rationelle Bewirtschaftung nach neuzeitlichen 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist also weitgehend 
nicht möglich.
Die unter 1.1. aufgeführten Flurstücke unterliegen der Flurbereini-
gung Kirrweiler und werden jeweils entsprechend dem Aufbauplan 
der Aufbaugemeinschaft Kirrweiler bearbeitet.
Die Mitgliederversammlung der Aufbaugemeinschaft (22.02.1994 
und 13.11.1995) hat entschieden, die Durchführung der Flurberei-
nigung für die Aufbauabschnitte 6 bis 11 um 25 Jahre zu verschie-
ben.
Im Jahr 2014 hat die Mitgliederversammlung der Aufbaugemein-
schaft (AG) beschlossen, dass die Aufbauabschnitte 6 und 7 gleich-
zeitig geräumt werden sollen.
Das Gebiet der Flurbereinigung Kirrweiler VI, dass durch den Tei-
lungsbeschluss vom 29.09.1992 festgestellt und mit Beschluss vom 
06.04.1993 geändert wurde, deckt sich nicht mit den von der Mit-
gliederversammlung der Aufbaugemeinschaft festgelegten nächs-
ten Aufbauabschnitte 6 und 7.
Erst durch eine Vereinigung der Gebiete der Flurbereinigungsver-
fahren Kirrweiler VI und Kirrweiler ist es möglich, durch einen noch 
folgenden Teilungsbeschluss das für die gemeinsame Bearbeitung 
der Aufbauabschnitte 6 und 7 notwendige Flurbereinigungsgebiet 
abzuteilen und als ein selbständiges Flurbereinigungsverfahren zu 
bearbeiten.
Dies ist erforderlich, um den Ertragsausfall auf ein wirtschaftlich 
vertretbares Maß zu begrenzen und die mit der Flurbereinigung 
und dem planmäßigen Wiederaufbau verbundenen Kosten zeitlich 
zu strecken und damit in einem für die Beteiligten finanziell tragba-
ren Rahmen zu halten.
Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 FlurbG sind erfüllt.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwie-
genden Interesse der Beteiligten. Es liegt insbesondere in ihrem 
Interesse, dass das Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler ohne 
Zeitverlust fortgesetzt wird, damit die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Eine Verzögerung 
der Verfahrensbearbeitung würde für die Mehrzahl der Beteiligten 
erhebliche wirtschaftliche Nachteile bei der angestrebten agrar-
strukturellen Verbesserung mit sich bringen, die darin bestehen, 
dass die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und damit der 
Besitzübergang verzögert würden.
Die sofortige Vollziehung bewirkt eine zeitgerechte Weiterbearbei-
tung des Verfahrens, so dass hierdurch die notwendige Räumung 
im Herbst 2021 und der planmäßige Wiederaufbau im Frühjahr 
2023 nicht zeitlich verzögert werden. Die sofortige Vollziehung liegt 
auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur sowie zur Dorferneuerung und die damit inves-
tierten öffentlichen Mittel tragen ganz erheblich zur Erhaltung der 
Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung 
eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im 
Hinblick auf den raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist 
es erforderlich, dass die mit der Bodenordnung angestrebten Ziele 
möglichst schnell verwirklicht werden.
Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollzie-
hung liegen damit vor (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats, beginnend 
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung, Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, Konrad-

Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt
oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
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durch den Landwirt nachzuweisen und die Fläche bis einschließlich 
14. Januar 2021 „liegen zu lassen“.
Bei weitergehenden Fragen steht Herr Kieffer telefonisch unter 
06341/940370 oder per Mail an Bernd.Kieffer@suedliche-weinst-
rasse.de zur Verfügung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Für Herbstschule im Landkreis SÜW bis 
zum 7. Oktober anmelden

Analog zur Sommerschule wird in den Herbstferien an verschiede-
nen Schulstandorten im Landkreis Südliche Weinstraße eine kos-
tenlose Ferienschule angeboten. Die Herbstschule für die Fächer 
Mathematik und Deutsch findet in beiden Ferienwochen der 
Herbstferien im Landkreis Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit 
mit den Verbandsgemeinden statt. „Wir hoffen auf eine rege Betei-
ligung an den zur Verfügung gestellten Angeboten und möchten 
den Schülerinnen und Schülern auch in den Herbstferien die Mög-
lichkeit geben, den im Frühjahr verpassten Unterrichtsstoff nachzu-
holen“, so der für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich 
Teichmann. Im Landkreis Südliche Weinstraße werden folgende 
Herbstschulangebote, jeweils Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr stattfinden:
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern:
Herbstschule für die Klassenstufen 1-8
Alfred - Grosser - Schulzentrum Bad Bergzabern, Realschule Plus
Pestalozzistraße 18
76887 Bad Bergzabern
Verbandsgemeinde Edenkoben und Verbandsgemeinde Mai-
kammer:
Herbstschule für die Klassenstufen 1-8
Paul - Gillet - Realschule Plus
Luitpoldstraße 74
67480 Edenkoben
Verbandsgemeinde Herxheim:
Herbstschule für die Klassenstufen 2-4
Grundschule Herxheim
Kolpingstraße 1
76863 Herxheim
Achtung! Dieses Angebot findet nur in der zweiten Ferienwo-
che vom 19. bis 23. Oktober statt.
Verbandsgemeinde Offenbach:
Herbstschule für die Klassenstufen 1-4
von 12. bis 16. Oktober 2020
Grundschule Essingen
Am Turnplatz 14
76879 Essingen
von 19. bis 23. Oktober 2020
Grundschule Hochstadt - Hainbachschule
Hauptstraße 112
76879 Hochstadt
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 8, die Schulen 
in Trägerschaft der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße besuchen, 
sowie Schülerinnen und Schüler, die das Trifelsgymnasium Annwei-
ler besuchen, erfolgt die Anmeldung zur Herbstschule in der Zeit 
vom 28. September 2020 bis 07. Oktober 2020 über die Schule, 
die das Kind besucht. Die Einteilung der Lerngruppen erfolgt nach 
Abschluss der Anmeldung.
Für die Anmeldung von Schülerinnen und Schülern der Klas-
senstufe 1 bis 4 wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige 
Verbandsgemeindeverwaltung. Diese können Auskünfte zum dor-
tigen Anmeldeverfahren erteilen.
Die Teilnahme an der Herbstschule ist je Kind nur für eine Woche 
vorgesehen. Nur bei ausreichender Kapazität kann die Teilnahme in 
beiden Wochen ermöglicht werden.
Es besteht kein Anspruch auf Schülerbeförderung nach § 69 Schul-
gesetz.
Eine Liste aller Herbstschulangebote finden Sie unter https://ferien.
bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Vollsperrung in der Mühlstraße
Für eine Baukranaufstellung in Mühlstraße 22, Maikammer ist es 
unumgänglich diesen Straßenteilbereich im Zeitraum von 12.-
23.10.2020 voll zu sperren.
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die umliegenden Straßen 
(Rieslingweg – Neugasse oder Weinstraße Süd – K32) zu benutzen.
Die Bushaltestellen in der Hartmannstraße sowie Mühlstraße ent-
fallen für den Zeitraum. Ersatzhaltestelle ist an der Kirche.
Wir bitten um Beachtung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Ordnungsbehörde-

 ◗ Flurbereingung Kirrweiler VI und  
Flurbereinigung Kirrweiler;

Öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. 
§ 8 Abs. 2 FlurbG; Vereinigung der Flurbereinigungsgebiete
siehe amtliche Bekanntmachungen Ortsgemeinde Kirrweiler

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Kellereistr. 1, 67487 St. Martin, Tel. 06323/5300
Email: tourismus@sankt-martin.de
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Sa
So

10 - 12 Uhr
10 - 12 Uhr

Text: Tourist-Info

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Agrarförderung: Ausnahmegenehmigung 
zur Futternutzung von Zwischenfrüchten 
und Untersaaten auf ökologischen  
Vorrangflächen

Aufgrund der anhaltenden Dürre der vergangenen Jahre und der 
damit verbundenen Futterknappheit hat das Land Rheinland-Pfalz 
für das Jahr 2020 Folgendes bestimmt:
Ab sofort dürfen in Rheinland-Pfalz alle Zwischenfrüchte und 
Untersaaten, die nach Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i der Verord-
nung (EU) Nr. 1307/2013 in Verbindung mit § 31 Absatz 2 der Direkt-
zahlungen-Durchführungsverordnung als im Umweltinteresse 
genutzte Flächen bei den Direktzahlungen ausgewiesen wurden, 
durch Beweidung mit Tieren oder durch Schnittnutzung zu Futter-
zwecken genutzt werden. Die Zwischenfrüchte und Untersaaten 
sind auch bei einer Futternutzung bis einschließlich 14. Januar 2021 
auf der Fläche zu belassen.
Die Voraussetzungen für die Futternutzung der genannten Zwi-
schenfrüchte und Untersaaten wurden mit der Dritten Verordnung 
zur Änderung der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung 
und der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 18. Sep-
tember 2020 geschaffen; die Verordnung wurde am 24. September 
2020 veröffentlicht und ist am 25. September 2020 in Kraft getreten.
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Aus-
saat der Zwischenfrüchte weiterhin fristgerecht erfolgen muss, da 
die Flächen ansonsten nicht als ökologische Vorrangflächen aner-
kannt werden können. Hierzu wird es keine Ausnahmegenehmi-
gung geben. Wenn nach der Aussaat „nichts aufgeht“ kann ggf. auf 
„höhere Gewalt“ geprüft werden. In diesen Fällen ist die Aussaat 
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Die Kursgebühr beträgt 16 Euro zzgl. ca. 14 Euro für die Lebensmit-
tel. Hinweis: Lehrküchenkurse finden unter besonderen Hygiene-
Auflagen statt.
Vortragsreihe: Corona und seine Folgen
Seit März 2020 ist nichts mehr wie es war. Aus diesem Anlass bietet 
die Kreisvolkshochschule drei Vorträge im Medienzentrum, Laza-
rettstraße 40, in Landau, mit der Referentin Christiane Ziegler an, 
die helfen sollen Licht ins Dunkle zu bringen, sich selbst zu sortie-
ren und herauszufinden, was Ihre persönlichen Herausforderungen 
und Möglichkeiten sind. Nicht nur bezogen auf Corona-Zeiten.
1. Vortrag: Festhalten & Loslassen: Sicherheiten und Gewohn-
heiten werden vom Leben in Frage gestellt
Am Dienstag, 6. Oktober 2020, geht es von 18.30 bis 21.00 Uhr 
darum, die bisherigen Sicherheiten, an denen wir uns orientiert 
haben in Augenschein zu nehmen. Wie steht es im Verhältnis mit 
dem Umbruch in der Welt?
Dies konfrontiert zunächst jeden von uns mit seinen persönlichen 
Unsicherheiten und Ängsten. Es wird sichtbar, wo wir uns in Abhän-
gigkeiten befinden, an was wir festhalten und in welchen Lebensbe-
reichen wir nicht frei in unseren Entscheidungen sind. Wir werden 
uns an diesem Abend damit beschäftigen, was es braucht, Mut und 
Bereitschaft zu entwickeln sich auf diesen Prozess einzulassen und 
was wir dabei gewinnen könnten. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.
2. Vortrag: Unsicherheit & Vertrauen: Mit Ängsten und Unsi-
cherheiten umgehen lernen
Am zweiten Abend der Vortragsreihe, am Dienstag, 10. November 
2020, beschäftigt sich die Referentin von 18.30 bis 21.00 Uhr damit, 
was passiert, wenn unser Sicherheitsdenken erschüttert wird und 
unser bisheriges Leben ins Wanken gerät. Es geht auch um die Hoff-
nung das alte Leben zurückzubekommen. Die Menschen gehen in 
Ignoranz, ins Aushalten, Abwarten oder folgen Ablenkungen. Der 
Druck ist trotzdem da und führt in der Folge zu unterschwelligen 
Aggressionen, Depressionen, übersteigertem Aktionismus, etc., 
was die freie Lebensgestaltung immer schwieriger werden lässt.
An diesem Abend wird beleuchtet, was es heißt, sich mit seinen 
Ängsten und Unsicherheiten auseinanderzusetzen und sich auf 
das Leben mit seinen Veränderungen einzulassen. Dabei kann man 
gewinnen, indem man in sich selbst Vertrauen und Sicherheit fin-
det und das eigene Leben in die Hand nimmt.
Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.
3. Vortrag: Existenzängste & Wandlungskraft: Veränderung als 
Chance nutzen
Zum Ende der Reihe am Dienstag, 24. November 2020, widmet 
sich die Referentin von 18.30 bis 21.00 Uhr den positiven Aspek-
ten - manch gute Ansätze, Ideen und Geschäftsmodelle sind in den 
letzten Monaten geboren worden. Im Aufbrechen der bisherigen 
Strukturen wird deutlich sichtbar, was keinen Boden mehr hat, 
nicht lebensbejahend ist und dadurch vielleicht schon längst hätte 
verändert oder losgelassen werden müssen.
Wir Menschen sind sehr anpassungsfähige Wesen. Bisher mussten 
sich aber die Meisten von uns nicht mit solchen Krisen auseinan-
dersetzen. So haben wir auch nicht gelernt, was es heißt Verände-
rungen einzuladen und die Sicherheit nicht im Außen, sondern in 
sich selbst zu finden, seiner eigenen Kraft und Wandlungsfähigkeit 
zu vertrauen und sich seinen eigenen Qualitäten und Werten zu 
verpflichten. Die Meisten wissen noch gar nicht, wie schön es sein 
kann, einen Weg aus eigener Kraft zu gehen und auszuprobieren, 
zu was man fähig ist.
Am Ende des Abends weiß jeder vielleicht ein Stück besser, was man 
selbst wirklich will und braucht. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.
Die Termine zu den Vorträgen können einzeln oder auch als Reihe 
gebucht werden.
Pro Termin ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen beschränkt.
Für alle Veranstaltungen sind ausnahmslos Anmeldungen 
erforderlich. Anmeldungen sind über über die Internetseite 
www.vhs-suew.de, telefonisch 06341/940-188 oder per E-Mail 
an vhs@suedliche-weinstrasse.de möglich.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Problemabfallsammlung am 17. Oktober 
im Wertstoffwirtschaftszentrum Nord  
bei Edesheim

Es werden wieder Problemabfälle eingesammelt: Die Sammlung 
findet am 17. Oktober von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Wertstoff-
wirtschaftszentrum Nord bei Edesheim statt. Den Bürgerinnen 
und Bürgern im Landkreis wird dabei Gelegenheit gegeben, ihr 
Umweltbewusstsein unter Beweis zu stellen und Problemabfälle 
umweltgerecht zu entsorgen.
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes 
Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 1. Juli 
1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl von 
ihren Kunden kostenlos zurücknehmen.
Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte 
Putzlappen und Ähnliches angenommen. Auch Altmedikamente 
werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Alt-
medikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Res-
tabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und 
Beipackzettel gehören in die Papiertonne.
Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den 
gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglas-
container.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushal-
ten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen 
bis 50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Gewerbebetriebe, die Prob-
lemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich unmittelbar mit 
der SAM GmbH (Tel.: 06131/982-980) in Verbindung setzen. Es wird 
auch darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle nur in geschlos-
senen Behältern und Verpackungen abgegeben werden können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der 
Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Die Pro-
blemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben.
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft weist darauf hin, dass die der-
zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen auf Grund der Corona-
Pandemie einzuhalten sind. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines 
Mund- und Nasenschutzes und zur Einhaltung eines Mindestab-
standes von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Anliefernden.
Weitere Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 
2020 und auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße.
Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Tel.: 
06341/940-420, gerne zur Verfügung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Kurse der Kreisvolkshochschule Südliche 
Weinstraße im Oktober

Kleine Kalmit kennenlernen - Führung und Weinverkostung
Begeben Sie sich am Samstag, 3. oder 10. Oktober 2020, von 
14.00 bis 16.00 Uhr, mit Kultur und Weinbotschafterin Susanna 
Altenburg auf eine Führung zur Kleinen Kalmit mit einer anschlie-
ßenden Weinverkostung. Dabei erfahren sie die Geschichte des his-
torischen Wingerts und seine verschiedene Reberziehungsformen, 
Wissenswertes über das Naturschutzgebiet sowie seine Orchideen, 
Interessantes über die Entstehung der Kleinen Kalmit. Nach einem 
spirituellen Impuls in der kleinen Kapelle gibt es eine Weinverkos-
tung des Kalmitweins aus dem historischen Wingert. Die Kursge-
bühr beträgt 10 Euro.
Treffpunkt: Grundschule Kleine Kalmit, Arzheimer Straße 75, 76831 
Ilbesheim
Thailands Küche
Am Donnerstag, 8. Oktober 2020, findet von 17:30 bis 21:30 Uhr in 
der Gebrüder Ullrich Realschule plus, An der Steinmühle 14, 67487 
Maikammer, unter der Leitung von Frau Elfi McMicken eine kulinari-
sche Reise nach Thailand statt. Wer Exotik auf dem Teller mag, wird 
die thailändische Küche lieben. Die Gerichte sind leicht und lecker 
und spiegeln unterschiedliche Regionen des Landes wider. Lassen 
sie sich mitreißen von der Geschmacksvielfalt Thailands.
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Verständnis für die Belange der nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft zu fördern. Nach den Vorgaben des Landes-
naturschutzgesetzes ist der Beirat über die wesentlichen Vorgänge 
rechtzeitig zu unterrichten, insbesondere über die Vorbereitung 
von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie bei 
der Landschaftsplanung und bei der Erstellung von Bewirtschaf-
tungsplänen und über Planfeststellungsverfahren, bei denen die 
SGD Süd als Obere Naturschutzbehörde mitwirkt. Auch ist der 
Beirat über bedeutsame Naturschutzprojekte zu informieren. Fol-
gende Mitglieder wurden von Präsident Hannes Kopf in den Beirat 
für Naturschutz bei der SGD Süd berufen und verpflichtet:
Dr. Heinz Schlapkohl, Gerhard Weitmann, Jörg Pfitzner, Klaus Gra-
ber, Hans Müller, Fritz Thomas, Sven Hoffmann, Dieter Feldner, Dr. 
Ingrid Vollmer, Bernd Dörr, Prof. Dr. Michael Rademacher, Dr. Jana 
Carina Riemann
Stellvertretende Mitglieder sind:
Dr. Holger Schindler, Ludwig Simon, Nicolai Kalinke, Dietmar Trös-
ter, Dr. Peter Keller, Dr. Horst Koßmann, Katrin Eder, Reinhold Hör-
ner, Steffen Blaga, Eric Rouven Seiler
In der konstituierenden Sitzung wurde Dr. Jana Carina Riemann 
(Bereich Wissenschaft) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als stell-
vertretender Vorsitzender fungiert der bisherige Vorsitzende des 
Beirates Dr. Heinz Schlapkohl (BUND).
Präsident Hannes Kopf gratulierte allen Mitgliedern und betonte: 
„Die Arbeit im Naturschutzbeirat der SGD Süd hat große Bedeutung 
für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und die nachhal-
tige Entwicklung von Lebensräumen, Natur und Landschaft.“
Der Beirat wird auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Zur Beset-
zung des Beirates wurden seitens der gesetzlich anerkannten 
Naturschutzvereinigungen, der kommunalen Spitzenverbände, der 
Industrie- und Handelskammern sowie der Landwirtschaftskam-
mer Vorschläge unterbreitet. Darüber hinaus werden weitere auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege sach-
kundige Personen berufen.
Text: SGD Süd

 ◗ Deutsch-französisches Weiterbildungs- 
angebot in Zeiten der Corona-Krise

Um die aktuelle Lage der grenzüberschreitenden Volkshochschule 
zu besprechen, haben sich Landrat Dietmar Seefeldt, der zustän-
dige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann, Monika Kukyte, Leiterin 
der KVHS SüW, und die Leiterin der up PAMINA vhs, Annette Strie-
big-Weissenburger, in der Kreisverwaltung ausgetauscht.
Aufgrund der Corona-Krise wurden die Kurse und Veranstaltun-
gen der up PAMINA vhs beginnend ab März eingestellt. Erst im 
Juni konnte die erste Veranstaltung nach dieser Unterbrechung 
„Mit dem Kanu durch die Zeitgeschichte“ in der Europastadt Straß-
burg stattfinden. „Diesen Moment hatten wir sehnlichst erwartet, 
denn die Covid-19-Krise und die Grenzschließung waren für unsere 
deutsch-französische VHS ein doppelter Schlag“, so die Leiterin der 
up PAMINA vhs, Annette Striebig-Weissenburger.
Die Schließung der Grenze hat das Miteinander in der Grenzregion 
auf den Kopf gestellt - ein tiefer Einschnitt in das gewohnte Leben 
im PAMINA-Raum, sowohl auf deutscher, als auch französischer 
Seite. „So etwas darf nie wieder passieren“ stellte Landrat Seefeldt 
in Bezug auf die Grenzschließung fest. Dieser „historische Moment“ 
war für die up PAMINA vhs der Anlass, in Kooperation mit dem 
Stadtarchiv Weißenburg einen „Zeitzeugenaufruf“ ins Leben zu 
rufen. Um dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurden die 
Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Eindrücke und die Auswir-
kungen auf ihr Leben zu schildern, ob im privaten oder beruflichen 
Bereich. Zudem konnten sie sich über Ihre Wünsche nach Ende der 
Krise äußern.
Bisher haben 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den drei Tei-
len der PAMINA-Region ihre Texte, Eindrücke und Anekdoten auf 
Französisch oder Deutsch eingeschickt. Es gab leider auch Verbitte-
rung und Entsetzen sowie offengebliebene Fragen über das Krisen-
management auf politischer Ebene: „Ein tiefer Rückschlag“, „Wo ist 
Europa?“, „Wie geht es nun weiter?“ Aber auch nüchterne und sach-

 ◗ Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführte Stelle zu besetzen:

Schulsekretariat im Gymnasium Edenkoben
Entgeltgruppe 5 TVöD | Voraussetzung ist eine erfolgreich abge-
schlossene kaufmännische Ausbildung
Bewerbungsschluss ist der 11. Oktober 2020.
Bitte beachten Sie die detaillierten Einstellungsvoraussetzungen 
und weitere Informationen
auf unserer Homepage unter der Rubrik > Aktuelles > Stellenan-
gebote.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Ab Oktober wieder 14-tägliche Leerung 
der Biotonnen

Ab Oktober erfolgt die Abfuhr des Bioabfalls wieder im zwei Wochen 
Rhythmus. In den Sommermonaten von Juni bis einschließlich Sep-
tember wurden die Biotonnen im Landkreis Südliche Weinstraße 
wöchentlich entleert. Die Termine können den jeweiligen SÜW-
Wertstoff-Kalendern entnommen werden.
Welche Abfälle gehören in die Biotonne?
In die Biotonne kommen Gemüse- und Obstschalen, Eierschalen, 
Brotreste, Essensreste - auch gekochte Essensreste einschließlich 
Fleisch- und Fischresten in haushaltsüblichen Mengen, Knochen 
in kleinen Mengen, Teebeutel und Kaffeesatz, Reste von Milchpro-
dukten wie Quark oder Käse, Küchenpapier sowie Grünabfälle von 
Beeten, Bäumen und Büschen, Laub, Unkraut und Rasenschnitt.
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft weist darauf hin, dass Bioab-
fälle nicht in Plastiktüten eingepackt werden dürfen. Auch soge-
nannte kompostierbare Plastiktüten werden für die Erfassung des 
Bioabfalls nicht akzeptiert.
Als umweltverträgliche Maßnahmen, um die Biotonne sauber zu 
halten, können Bioabfälle in Zeitungspapier eingewickelt oder in 
Papiertüten gefüllt werden. So kann die Feuchtigkeit ausreichend 
gut gebunden werden. Außerdem können Anhaftungen verhin-
dert werden, wenn auf den Boden der Tonne ein Stück Karton 
gelegt wird.
Weitere Tipps und Informationen befinden sich auch im SÜW-Wert-
stoff-Wegweiser 2020.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd

Die Umweltbehörde für das Südliche Rheinland-Pfalz
SGD Süd-Präsident Hannes Kopf beruft Naturschutzbeirat

Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD 
Süd), Prof. Dr. Hannes Kopf, hat zwölf Personen in den Beirat für 
Naturschutz bei der SGD Süd berufen. Ebenso wurden die stellver-
tretenden Mitglieder berufen.
Der Beirat für Naturschutz bei der SGD Süd ist ein unabhängiger 
Fachbeirat und hat die Aufgabe, die Obere Naturschutzbehörde 
bei der SGD Süd zu beraten, zu unterstützen sowie das allgemeine 



Maikammer - 15 - Ausgabe 40/2020

 ◗ Wein, Wandern & Weingeschichte

Dass die Römer den Wein in die Pfalz brach-
ten, wissen wir alle. Doch wie war der Weinbau 
damals, wie entwickelte er sich im Laufe der 

Jahrhunderte? 
Was sind heute die wichtigsten Rebsorten in der Pfalz, wie ist 
der Weinbau heute und wie könnte er in der Zukunft aussehen? 
Was sind die Ziele der modernen Rebzüchtung?

Führung vom Kultur- und Weinbotschafter Timo Dorsch (auch 
Anerkannter Berater für Deutschen Wein) zur Geschichte des 
Weinbaus in der Pfalz vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Gezeigt bzw. veranschaulicht dargestellt wird der Weinanbau 
von damals bis heute incl. Wanderung durch die Weinberge 
Kirrweilers mit Weinprobe an den Rebstöcken (4 Weißweine, 2 
Rotweine aus Kirrweiler).

Termin: Samstag, 10. Oktober 2020
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person (+ 1,- € Weinprobierglas)
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Mitzubringen: Mundschutz, evtl. Weinprobierglas
Anmeldung
erforderlich: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 

67489 Kirrweiler, Tel.: 06321 5079, 
Mail: i-punkt@kirrweiler.de

Anmeldeschluss: Freitag, 09. Oktober 2020

Text: i-Punkt

liche Erkenntnisse über die Mängel und Folgen dieser Krise wurden 
offengelegt. Etwas überraschend war die Aussage - „Es war wie eine 
Therapie“, sich über das Thema äußern zu können. Vor allem wurde 
deutlich, dass die seit Jahren zum Teil engverflochtenen Beziehun-
gen und Freundschaften diese Krise überstehen würden.
Diese Texte, die von einem historischen Moment zeugen, sollen 
jeweils in beide Sprachen übersetzt und veröffentlicht werden. 
Dazu fehlt jedoch noch die Finanzierung. Deshalb lädt die up 
PAMINA vhs Firmen und Sponsoren ein, sich an einer Veröffentli-
chung zu beteiligen. Landrat Dietmar Seefeldt und Kreisbeige-
ordneter Ulrich Teichmann unterstützen dieses Projekt gerne und 
rufen Interessierte auf, sich über die Kreisvolkshochschule (E-Mail: 
vhs@suedliche-weinstrasse.de) zu wenden.
Die up PAMINA vhs will auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft 
schauen, denn es sei heute wichtiger denn je, „sich gemeinsam für 
grenzüberschreitende Begegnungen und den Austausch von Wis-
sen und Ideen im Pamina-Raum einzusetzen“, wie Striebig-Weissen-
burger betont.
Mehr Infos zum Programm sind unter https://www.up-pamina-vhs.
org oder der Facebook-Seite: up PAMINA vhs zu finden.

Hintergrund
Die up PAMINA vhs ist ein französischer Verein mit Sitz in Weißen-
burg/Elsass. Zweck des Vereins ist die Förderung und Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Weiterbildung im PAMINA-Raum (Pala-
tinat, Mittlerer Oberrhein, Nord Alsace) durch deutsch-französische 
Begegnungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, grenzüber-
schreitende Vernetzung der 15 Partner-Volkshochschulen und die 

Wegen der Corona-Pandemie sind  alle Veranstaltungen abgesagt

Veranstaltungskalender

Kulturveranstaltungen

Ausarbeitung eines zweisprachigen Veranstaltungsprogramms. 
Mitglied der Einrichtung ist auch die Kreisvolkshochschule Südliche 
Weinstraße.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Endlager für hoch radioaktiven Abfall:
„Gelassen und wachsam bleiben“
Ein Teil der Stadt Edenkoben sowie Maikammer, St. Martin und 
Kirrweiler mit ihren Waldgebieten weisen nach Erkenntnissen der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) günstige geologische Vor-
aussetzungen für ein Endlager mit hochradioaktivem Abfall auf. Zu 
dem Ergebnis kommt die Studie „Zwischenbericht Teilgebiete“ der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung. Neben vielen weiteren Stand-
orten in ganz Deutschland sei das Gebiet zwischen Edenkoben und 
Nackenheim im Kreis Mainz-Bingen für ein Endlager mit hochradioak-
tivem Abfall nach geologischen Kriterien geeignet, da sich das Gebiet 
durch geologisch stabile Granitformationen auszeichne.
„Die Suche nach einem Standort fängt jetzt erst richtig an, es gibt 
noch keine Vorentscheidung. Ich gehe fest davon aus, dass der 
Oberrheingraben bei näherer Betrachtung als Standort für Atom-
müll ausscheidet. Das Gebiet ist relativ dicht besiedelt und das wird 
in der zweiten Runde der Untersuchung Gegenstand der Beurtei-
lung sein“, äußert sich Landrat Dietmar Seefeldt. Die Suche sei sehr 
komplex und wird noch bis zum Jahr 2031 andauern: „In dieser Zeit 
werden noch viele weitere Kriterien untersucht. Es ist nicht sinnvoll 
in Panik zu verfallen. Wir sollten gelassen bleiben, aber auch wach-
sam“, betont Seefeldt.
Text: Kreisverwaltung SÜW
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 ◗ Wildkräuterwanderung am  
Kropsbachauweg-Natur mit allen Sinnen 
erfahren

Viele Menschen haben gerade in den letzten Monaten die Natur 
um sich herum neu entdeckt und schätzen gelernt. Das Wissen um 
die Verwendung von Pflanzen als Heil- und Nahrungsmittel war für 
unsere Vorfahren lebenswichtig. Gerade im Sommer bilden viele 
Wildkräuter besonders intensive Inhaltsstoffe, die in der Naturme-
dizin, Kosmetik oder auch kulinarisch Verwendung finden.
Sich mit den Pflanzen, die uns umgeben genauer zu befassen, 
eröffnet einen neuen interessanten und oft auch überraschenden 
Blick auf die Natur. Während einer gemütlichen kleinen Wanderung 
entlang des schönen Kropsbaches entdecken Sie zusammen mit 
Kräuterpädagogin Margit Munschauer große und kleine Schätze 
entlang des Wegesrandes. Sie lernen eine Vielzahl von Wildpflan-
zen kennen und erfahren viel Wissenswertes über das Sammeln 
von Kräutern, das Aufbereiten der Kräuter und deren zahlreichen 
Verwendungsmöglichkeiten.

Im Anschluss an die Kräuter-
führung haben Sie zudem die 
Gelegenheit den Kräutergarten 
im Pfarrgarten in Kirrweiler zu 
besichtigen. Der kleine barocke 
Garten ist ein Kleinod inmit-
ten des historischen Dorfkerns 
und nur an wenigen Tagen der 

Öffentlichkeit zugänglich.
Termine: Samstag, 10. Oktober oder 

Samstag, 17. Oktober 2020
Uhrzeit: 10 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Wegstrecke: 2,5 km, leicht begehbar, festes Schuhwerk ist emp-

fehlenswert
Treffpunkt: Parkplatz Straße „Im Brühlweg“, 67489 Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Mitzubringen: Mundschutz, passender Betrag zur kontaktlosen 

Bezahlung, evtl. einen eigenen Kugelschreiber und 
Desinfektionsmittel für die Hände

Anmeldung
erforderlich: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstr. 7, 67489 Kirrweiler, 

Tel: 06321-5079 Email: i-punkt@kirrweiler.de
Das Angebot ist auf 10 Teilnehmer begrenzt!
Text:i-Punkt

Maikammer

 ◗ Ortsführung durch Maikammer

Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch den historisch gepräg-

ten Ort

von prächtigen Sandsteinfassaden und von der einmaligen „Gale-

rie der schönsten Wirtshausschilder“ faszinieren. Zum Abschluss 

genießen Sie ein Gläschen Wein aus Maikammerer Lagen in der 

Ortsvinothek Maikammer.

Termin: Samstag, 03.10.2020
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24
Preis: € 4,87 pro Person / Kinder und Jugendliche bis 16 Jah-

ren sind frei

Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.

Eine Anmeldung ist bis 15.00 Uhr am Vortag erforderlich.

Text: SÜW Maikammer

 ◗ Bollerwagen-Weinprobe

Nach einer Besichtigung der Alsterweiler Kapelle mit dem goti-

schen Altar, gehen wir den historischen Weinweg entlang. Wäh-

rend unseres Spaziergangs begleitet uns der Bollerwagen mit 

entsprechender Verpflegung. Sie erfahren Wissenswertes rund um 

den Weinbau.

Termin: 07.10.2020
Uhrzeit: 15 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler Hauptstraße 5, 

Maikammer
Preis: € 17,55 pro Person, inklusive 5er Weinprobe und 

kleinem Snack. Anmeldung erforderlich.

Text: SÜW Maikammer
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WINESTREAM 3.0
„I scream, you scream, everybody wants WINESTREAM…”

Wer von Euch hat denn jetzt einen Ohrwurm? Bei wem werden 
Erinnerungen wach? Wer ist neugierig geworden? Wer freut sich 
auf das nächste Event?
Am 07.11.2020 ist es wieder soweit, unsere erfolgreiche Online-
weinprobe geht in die dritte Runde. Wir freuen uns Euch ganz 
besondere Highlights präsentieren zu können.
7 Winzer - 1 Probe - 1 Livestream
Liebe Freunde von St. Martin, liebe Weinliebhaber,
am Samstag, den 07.11.2020 laden wir euch herzlich zu unserer 
einzigartigen Onlineweinprobe ein. Unser Moderator, Christian 
Hormuth, verspricht beste Unterhaltung und großes Fachwis-
sen. Er wird Euch bei einem kurzweiligen und abwechslungsrei-
chen Programm 7 St. Martiner Weine im Kurzinterview mit den 
jeweiligen Winzern vorstellen.
Die Liveübertragung über Facebook beginnt zur Prime Time um 
20:15 Uhr aus der Kulturscheune in St. Martin. Zur Teilnahme 
wird kein Facebookaccount benötigt.
Auch dieses Mal hat sich unser Winestream weiterentwickelt. 
Wir haben starke Partner und präsentieren Euch die ein oder 
andere Neuheit!
Freut euch auf…einen Wein aus unserer Partnergemeinde Chas-
sagne-Montrachet (Eine der herausragenden Weinbaugemein-
den in Burgund. Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft. 
Diese dauert bereits seit dem Jahr 1975 an und es sind sehr viele 
Freundschaften daraus entstanden.)
Eine Käsevariation (6 Sorten für etwa 4 Personen) korrespondie-
rend zu unseren Weinen die optional bestellt werden kann.
Einen Sekt zum Beginn der Probe + jeweils drei Weiß- und drei 
Roteweine.
Unser Weinpaket:
Weinbauverein St. Martin (Ausgebaut vom Weingut Alfons Hor-
muth)
Malenga Sekt Brut
Bio Familienweingut Becker
Cabernet Blanc trocken
Käse: Bio-Kuhweichkäse
Weingut Joachim Raabe
Cuvée Riesling/Sauvignon Blanc feinherb
Käse: Blütenkäse
Weingut Altes Schlößchen

Chardonnay „1000“ trocken
Käse: Safrankäse
Weingut Gernert
Merlot trocken
Käse: Martinuskäse
Chassagne-Montrachet - Fernand & 
Laurent Pillot
Pinot Noir trocken
Käse: Spätburgunderkäse
Weingut Alfons Hormuth
Frühburgunder trocken
Käse: Dalbergkäse
Die Aufzählung hier, ist gleichzeitig die Abfolge der Probe am 
07.11.2020.
Die Kombination aus Käse und Wein führt zu einem ganz speziel-
len Geschmackserlebnis und wird Euch ohne Zweifel begeistern! 
Natürlich können die Pakete aber auch unabhängig voneinander 
bestellt werden.
Zusätzlich im Paket:
Ein Universalmagnet aus Fassholz des Wein- und Luftkurortes St. 
Martin (Stachel Design) sowie ein saisonaler Feigensenf (Tom´s 
Senf & Saucen) passend zur Käsevariation
Musikalisch wird der Winestream von den „Daachlöhnern“ 
umrahmt. Die einheimischen Stimmungskanonen begeistern 
seit vielen Jahren durch eine besondere Interpretation der Pfäl-
zer Mundart. Normalerweise sind Prunksitzungen, Weinfeste und 
Hoffeste bei Winzern ihre Bühne - aber gerne sind sie auch beim 
Winestream 3.0 dabei!
Bestellungen zum Preis von 65,00 Euro (bei Postversand oder Lie-
ferung an die Haustür) bzw. 60,00 Euro (bei Abholung an der Tou-
rist-Info) nehmen wir ab sofort und bis einschließlich 31.10.2020 
gerne in der Tourist-Info St. Martin oder direkt über Facebook ent-
gegen. Für das Käsepaket werden zusätzlich 29,99 Euro berechnet. 
Im Bereich Käse kooperieren wir mit der Hungener Käsescheune. 
Weitere Informationen findet Ihr unter www.kaesescheune.de!
Übersicht:
65,00 Euro Weinpaket (bei Postversand und Auslieferung)
60,00 Euro Weinpaket (bei Abholung)
94,99 Euro Weinpaket + Käse (bei Postversand und Auslieferung)
89,99 Euro Weinpaket + Käse (bei Abholung)
29,99 Euro Käsevariation (ohne Weinpaket)
Jetzt ist es Zeit für Eure Bestellungen! Wir freuen uns auf eure 
Nachrichten!
Gerne könnt Ihr direkt die Facebookseite der Ortsgemeinde St. 
Martin nutzen oder uns per Telefon und E-Mail kontaktieren!
Telefonnummer: 06323 - 5300
E-Mail: tourismus@sankt-martin.de
Auch dieses Mal liefern wir die Pakete in der näheren Umgebung 
(ca. 20 Kilometer um St. Martin) gerne aus. Ebenfalls ist eine Abho-
lung in der Tourist-Info oder eben der Postversand möglich.
Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter aus nah 
und fern.
Es wird erneut ein toller Abend werden! Beste Unterhaltung, inter-
essante Interviews, leckerer Wein, hervorragender Käse!
Herzliche Grüße aus dem Wein- und Luftkurort St. Martin!



Maikammer - 18 - Ausgabe 40/2020

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler, 
Kirchstraße 20

Unsere Öffnungszeiten für den Monat Oktober: ab Freitag, 02.10. 
wieder von 17.00 - 18.00 h (immer freitags) und am Mittwoch,
07. Oktober (1. Mittwoch im Monat) von 18.00 h bis 19.00 h! 
Auch während der Herbstferien bleibt geöffnet!
Die eigenen Bücher werden z.Zt. immer wieder durch Neuzugänge 
ergänzt - zusätzlich haben wir von Speyer ebenfalls wieder Bücher 
ausgeliehen. Sie finden also sicher wieder aktuellen Lesestoff nach 
Ihrem Geschmack
Den angekündigten Spieleabend für Oktober werden wir verschie-
ben. Den neuen Termin geben wir rechtzeitig bekannt.
Wir möchten Sie bitten, auf jeden Fall Mundschutz zu tragen und 
freuen uns auf Ihren Besuch!
M. Schwartz und das ganze Team
Text: Maria Schwartz

Brauchen Sie ab 
und zu Hilfe?
Oder möchten 
gerne helfen?
Dann werden Sie 
Mitglied bei uns! 
Für nur 1,- € pro 
Monat!

Dann werden Sie 
Mitglied bei uns! 
Für nur 1,- € pro 
Monat!

Anmeldeformulare gibt‘s im i-Punkt oder unter 
www.nachbarschaftshilfe-kirrweiler.de.
Und bei Fragen einfach anrufen: 0151 14 36 57 58.  
Wir sind immer montags und donnerstags zwischen 
16:00 und 18:00 Uhr für Sie da.

· Begleitung  
 zum Arzt 
· Hilfe bei   
 Grabp� ege
· Einkaufen
· Mitfahrge-
 legenheit 
· Hilfen im   
 Haushalt
· Straße   
 kehren
· Schreib-  
 arbeiten
· kl. Garten- 
 arbeiten
· Kinderbe- 
 treuung
· Schüler-  
 nachhilfe
· Tier-
 betreuung
· u.v.m

Nachbarschaftshilfe
Kirrweiler

Nichtamtlicher Teil

schulnachrichten

 ◗ Rapper Ben Salomo an der PGRS+  
in Edenkoben

Am 24. September besuchte der Rapper, Jewish-Rights Aktivist und 
Gründer von „Rap am Mittwoch“ (Youtube) mit dem sympathischen 
Moderator Joachim Geiger eine „Corona bedingte“ Auswahl von 
60 Schülerinnen und Schülern aus den 9. und 10. Klassen unserer 
Schule.
Salomos Vortrag dauerte fast 90 Minuten. Alle Schülerinnen und 
Schüler hingen förmlich an seinen Lippen. Er erzählte frei und 
ohne Vorlage, berichtete eindrücklich von seiner Kindheit als Jude 
in Berlin. Immer wieder erlebte er Anfeindungen in seinem Alltag, 
die er nicht verstand. Weiter referierte er über Vorurteile gegenüber 
Juden, welche zwar haltlos seien, aber immer noch Bestand hätten. 
Eindrücklich stellte er dar, dass es für Betroffene und Opfer nicht nur 
leere Worte seien, wenn man über Juden herziehe oder schimpfe. 
Dabei nahm er auch Bezug zum Holocaust und zur aktuellen poli-
tischen Situation in Deutschland. 2018 zog sich Salomo aus dem 
Rap-Business zurück, da Antisemitismus in der Szene immer noch 
Bestand hatten und haben. Am Ende der Veranstaltung gaben alle 
Zuhörer in der Aula durch Handzeichen das Versprechen ab, gegen 
Antisemitismus aufzustehen.
Absolutes Highlight war die musikalische Live-Performance. 
Salomo zeigte sich als Vollprofi am Mikrofon. Er performte auf 
musikalisch sehr hohem Niveau zu treibenden Beats, seine Texte 
waren dabei gesellschaftskritisch und alles andere als inhaltslos. Im 
Anschluss daran nahm er sich noch viel Zeit, um zahlreiche Fragen 
zu beantworten, Selfies zu machen und Autogramme zu geben.
Danke an Sven Herberger, der diese gelungen Veranstaltung 
organisiert hat. Der Kontakt kam über die Friedrich-Naumann-
Stiftung zustande. Danke auch an die tatkräftigen Helfer Sebastian 
Schramm, Jannik Staub, Luis Gutting und Eric Walther aus den ach-
ten Klassen für ihre tatkräftige Unterstützung!

Text und Bild: PGRS+

w w w.cms.witt ich.de
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gästen, darunter auch unseren Namensgeber, Gönner und Freund 
Dominique Heintz unser neues Schmuckstück, das Multifunktions-
feld „Heintzis Sportcorner“
Weiter gehts dann ab ca. 15:00 Uhr mit dem ersten Spiel in der 
Geschichte unseres Nachwuchses der Abteilung Skaterhockey 
gegen den Nachwuchs des HC Köln-West Rheinos. Die junge Truppe 
aus Köln freut sich bereits jetzt schon auf die Reise in die schöne Pfalz. 
Last but not least trifft unsere Herrenmannschaft um ca. 16:00 
Uhr auf die Huskies Schwetzingen. Währenddessen Schwetzingen 
bereits mehrere Spiele in 2020 absolvieren konnte, wird es ebenso 
für unsere Herren das erste Spiel in der Geschichte der Kirrweiler 
Knights sein.
Das Wichtigste: Der Eintritt für den ganzen Tag ist frei!
Spenden nehmen wir jedoch gerne an den vorhandenen Aus-
schankstellen dankend an.
Die genaue Speise- und Getränkekarte werden wir zeitnah 
vorab veröffentlichen. Außerdem werden wir an diesem beson-
deren Tag einen Kirrweiler Knights-Fanshop anbieten. Dort 
wird es Trikots, Shirts, Schals und vieles mehr zu kaufen geben! 
Wie bei allen Veranstaltungen gelten die bis dahin geltenden 
Corona-Regeln. Aktuell planen wir mit 500 zugelassenen Zuschau-
ern die sich auf dem Gelände aufhalten dürfen. Um den Einlass zu 
beschleunigen, bzw. sicherzustellen, bieten wir unser Anmeldefor-
mular an:
http://kirrweiler-knights.de/eroeffnung/
Weitere Infos werden wir zudem unter www.kirrweiler-knights.de 
zeitnah veröffentlichen.
Nochmal in Kurzfassung:
10:00 Uhr - Weißwurstfrühstück
13:00 Uhr - Zumba-Kurs
14:00 Uhr - offizielle Eröffnung
15:00 Uhr - Einlagenspiel Nachwuchs vs. HC Köln-West Rheinos
16:00 Uhr - Einlagenspiel Herren vs. Huskies Schwetzingen
Lasst uns diesen Tag gemeinsam feiern und viel Spaß und Freude 
haben
Text und Bild: Thomas Lisiecki

Schlachtfest „to go“ am 24.10.2020 bei der Herta

 ◗ Sportverein Herta Kirrweiler

Wir suchen Dich
Bei der Herta in Kirrweiler geht es trotz 
Corona derzeit richtig rund! So rollt seit 
kurzem nicht nur auf dem neuen Multi-

funktionsfeld der Ball sondern auch das runde Leder ist seit einigen 
Wochen wieder in Bewegung!
In unserer Spielgemeinschaft mit dem TSV Venningen sind wir aktu-
ell auf der Suche nach fußballbegeisterten Spielern ab 18 Jahren 
die sich uns anschließen möchten.
Ihr könnt hier gerne mal im Training vorbeischauen (jeweils Diens-
tag und Donnerstag ab 19:00Uhr - abwechseln in Kirrweiler und 
Venningen) um sich ein Bild von den beiden Mannschaften und 
den Spielern zu machen.
Natürlich kommt auch bei uns die „Dritte“ Halbzeit nicht zu kurz 
und so treffen wir uns nach dem Training oder den Spielen immer 
gerne auch mal in unseren Sportstätten um dort in lustiger Runde 
zusammen zu sein. Bei Spießbraten und Getränken pflegen wir so 
eine lockere Kameradschaft nicht nur auf dem grünen Rasen!
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, scheut euch nicht und ruft uns an, 
entweder Torsten Zeidler / Spielleiter 0170-2173616 oder Thomas 
Lisiecki 2.Vorstand 0160-4784116
Oder noch besser kommt einfach mal auf dem Sportplatz vorbei!
Text: Thorsten Lisiecki

Eröffnung des Multifunktionsfeldes „Heintzis Sport-
corner“ am 10.10.2020

Nun können wir endlich das Rahmenprogramm für den 
10.10.2020 bekannt geben:
Bereits ab 10:00 Uhr bieten wir allen Besucherinnen und Besuchern 
ein Weißwurstfrühstück am Sportheim an.
Der Tag wird dann ab 12:00 Uhr mit unserer Abteilung Zumba auf 
dem neuen Multifunktionsfeld eingeläutet. Anmeldungen nehmen 
wir gerne über die Homepage sv-herta-kirrweiler.de entgegen 
Ab 14:00 Uhr eröffnen wir dann gemeinsam mit unseren Ehren-
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Tragen einer Mund-Nasenbedeckung verzichtet werden. Damit die 
Exponate angefasst werden können, werden die Hände vorher des-
infiziert.
Kosten: für Mitglieder der PWV Ortsgruppe Maikammer-Alsterwei-
ler 8 Euro und für Nichtmitglieder 18 Euro. Der Teilnahmebeitrag 
wird am Veranstaltungstag eingesammelt.
Infos und Anmeldung: Viola Kirschke-Deck (violaki@gmx.de)
Text und Bild: Mieke Dunz

Außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Maßnah-
men. Daher hat sich die Herta überlegt das kommende Schlachtfest 
nicht im Sportheim, sondern bei jedem einzelnen zuhause abzu-
halten. Wir bieten daher alle Speisen zur Abholung, oder bei Bedarf 
auch einen Lieferservice in Kirrweiler an. Vorbestellt kann man bis 
zum 15.10.2020 bei Thomas Lisiecki unter der Tel. Nummer: 0160/ 
4784116
Folgendes Essen bieten wir auf Bestellung an.
Warme Speisen: Kesselfleisch, Bratwurst, Leberknödel, Saumagen 
und Sauerkraut
Frische Wurst (roh): Bratwurst, Leberknödel, Saumagen
Dosenwurst: 
Bratwurst, Leberwurst, Blutwurst und Schwartenmagen
Am 24.10 starten wir um 11:30 Uhr mit den Abholungen am Sport-
heim.
Wir bitten bei der Abholung um die Einhaltung der zu dieser Zeit 
geltenden Corona-Schutzverordnung
Text und Bild: Thomas Lisiecki

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ Pfälzerwald-Verein Maikammer

Ein Männlein steht im Walde...  
Pilzerlebnistag am Sa. 24. Oktober 
2020

Pilze - die unbekannten Wesen! Wer sind sie, wo leben sie, was 
machen sie in unserem Wald und wovon ernähren sie sich? Wenn 
ihr mehr über Pilze erfahren möchtet, dann meldet euch für den 
Pilzerlebnistag des Pfälzerwaldverein Maikammer-Alsterweiler an. 
Unsere Pilzsachverständige Viola Kirschke-Deck und ihre fleißigen 
Helfer haben für einen Tag in den Herbstferien wieder ein spannen-
des Programm zusammengestellt. Der Tag gehört ganz den Pilzen 
in unserem Wald.

Wir wollen Pilze entdecken, aufspüren und erkennen. Wir werden 
spielen, basteln und malen und wir werden erfahren wie „Ötzi“ 
Feuer gemacht hat. Von der Lagerfeuerküche gibt es dann mittags 
eine spannende Pilzsuppe und besonderen Schnitzeln. Habt ihr 
Lust dabei zu sein?
Was: Pilzerlebnistag für Kinder von 6-10 Jahren.
Wann: Sa. 24.10.20 von 09:30 bis ca. 16:30 Uhr.
Treffpunkt: 09:30 Uhr am ersten Parkplatz am Stauweiher in St. 
Martin (bei der Infotafel).
Mitbringen: wetterfeste Kleidung, (evtl. Wechselkleidung), Sitz-
kissen, Getränke, kleines Frühstück, tiefen Teller, Becher, Löffel und 
Gabel.
Anmeldung: Eine Anmeldung ist erforderlich unter: violaki@gmx.
de. Anmeldeschluss ist der 17.10.20.
Corona-Info: Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Kinder begrenzt. Bei 
dieser Gruppengröße kann auch auf das Abstandsgebot und das 

 ◗ Turn- und Sportverein 
1920  Maikammer

Der TuS Maikammer lädt ein:

Schlachtfest im Sportheim  
am Samstag, 10. Oktober 2020

Bei Teilnahme von 10:00 bis 12:00 
Uhr oder von 12:30 bis 14:30 Uhr
- bitte mit Mund-Nasenschutz 
erscheinen – bitten wir um Vor-
bestellung bis Dienstag den 

06.10.2020 bei Wolfgang Fritsch Tel.01729844209 
o/0632159467
Auch der Straßenverkauf für Kesselfleisch oder 
Herzpfeffer ist bis Dienstag, 06.10.2020 mitzuteilen 
und kann dann ab 11:00 Uhr samstags abgeholt 
werden.
Ohne Voranmeldung besteht die Möglichkeit die 
Terrasse bei begrenzter Personenanzahl zu nutzen
Ihre TuS-Vorstandschaft
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Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart MdB (Mitte hinten) zu Gast 
im Haus der Pflege St. Pirmin in Maikammer (v. li.): Ortsbürger-
meister Karl Schäfer, Beate Dickhut, Jutta Hermann und Dr. Ale-
xander Lahl.
Text und Bild: Stiftung Liebenau

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Junge Kantorei St. Martin und Calmus

Tickets können ab sofort reserviert werden
Wie bereits angekündigt, veranstaltet die Junge Kantorei St. Martin 
4 Konzerte mit dem Calmus Ensemble aus Leipzig. Die Profi-Sän-
gerin und Sänger werden am 29. Oktober 2020 um 17:30 Uhr und 
um 19:30 Uhr im Festsaal des Hambacher Schlosses singen. Gemäß 
Hygienekonzept und 11. CoBeLVO können ca. 80 Personen im Fest-
saal dem Konzert lauschen.
Am 30. Oktober 2020 finden die beiden Konzerte um 18:00 Uhr 
und um 20:00 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in Edesheim statt. 
Gemäß Hygienekonzept und Abstandsregeln können fast 100 Per-
sonen in der Pfarrkirche beim Konzert Platz nehmen.
Alle Konzerte stehen unter dem Motto „Klingende Nordlichter“; 
es werden ausschließlich Lieder nordeuropäischer und deutscher 
Komponisten vorgetragen. Die musikalische Reise geht von Eng-
land über Irland, Island, Norwegen, Schweden, Finnland und über 
das Baltikum zurück nach Deutschland. Im Hambacher Schloss 
ist das musikalische Konzertprogramm an den Liedern der Work-
shops mit dem Kinderchor der Jungen Kantorei St. Martin und den 
Schulklassen der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-
Hambach orientiert. In Edesheim geht Calmus dafür mehr auf die 
Musik der Workshops mit dem Jugendchor und dem Ad-Hoc-Chor 
der Jungen Kantorei ein.
Kurze Video-Einspielungen aus den Workshops bringen auch die 
Musik der Chöre der Schulklassen und der Jungen Kantorei, die 
zusammen mit Calmus aufgenommen werden, bei den Konzerten 
zum Klingen.
Tickets können ab dem 03. Oktober 2020 über die Website der 
Jungen Kantorei St. Martin unter www.junge-kantorei-stmartin.de 
reserviert werden.
Wir freuen uns auf Sie!
Text: Wolfgang Hormuth

 ◗ CDU Maikammer
Landtagsabgeordneter Peter Lerch: VorOrtGespräch 
in Maikammer am Freitag 02. Oktober 2020
Der südpfälzische Landtagsabgeordnete Peter Lerch steht im Rah-
men seiner Gesprächsreihe am Freitag, 02. Oktober 2020 von 15.00 
bis 16.30 Uhr am Frantzplatz (zwischen VR Bank Südpfalz und Cafe 
Bellini) in Maikammer für Gespräche zur Verfügung.
Bürgerinnen und Bürger können mit Ihren Anliegen mit dem Abge-
ordneten ins Gespräch kommen.
Text: CDU Maikammer

 ◗ Besuch im Haus der Pflege St. Pirmin
Über die Einrichtungen der Stiftung Liebenau in Maikammer 
informierte sich der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. 
Thomas Gebhart.
Bei einem Rundgang durch das Haus der Pflege St. Pirmin sowie 
die Mehrgenerationen-Wohnanlage „Lebensräume für Jung und 
Alt“ erkundigte er sich auch über die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Pflege und sprach Dank und Wertschätzung 
für die in der Pflege geleistete Arbeit aus. Die Stiftung Liebenau 
sei ein hervorragender Träger, der sich nicht an Gewinn, son-
dern an Werten orientiert. Der Standort der Einrichtung mitten 
in Maikammer bezeichnete Dr. Gebhart als Qualitätsgewinn für 
Bewohner und Besucher, die gut am Geschehen im Ort teilha-
ben können.
Im anschließenden Gespräch mit Ortsbürgermeister Karl Schä-
fer, Dr. Alexander Lahl, Geschäftsführer der Unternehmen im 
Aufgabenfeld Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume, 
Beate Dickhut, Einrichtungsleitung des Hauses der Pflege und 
Jutta Herrmann, Gemeinwesenarbeiterin in den „Lebensräumen 
für Jung und Alt“, wurde die aktuelle Pflegepolitik, insbesondere 
die Finanzierung der stationären Pflege erörtert. Dr. Lahl warb 
außerdem für eine bessere Differenzierung und Finanzierung 
der Kurzzeitpflege und für die Entwicklung und Finanzierung 
neuer Formen altersgerechten Wohnens. Die Stiftung Liebe-
nau habe beispielsweise das so genannte „Service-Wohnen“ 
entwickelt, ein pflegenahes Wohnen mit einer hauptamtlichen 
Unterstützungs- und Koordinierungsstelle. „Mir ist es wichtig, 
mich direkt vor Ort über die aktuelle Situation in der Pflege zu 
informieren und die Erkenntnisse mit nach Berlin zu nehmen“, 
sagte Dr. Gebhart.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

Gottesdienste für die kommende Woche
Sa 03.10., 10 Uhr Festamt zur Erstkommunion in Maikammer (mit 
Livestreaming)
Sa 03.10., 18 Uhr Festamt zum Patrozinium in Böbingen vor der Kirche
Sa 03.10., 18 Uhr Festamt zum Patrozinium in Großfischlingen
So 04.10., 10.30 Uhr Festamt zum Patrozinium in Venningen mit Taufe
So 04.10., 18 Uhr Feierliche Eröffnung des Rosenkranzmonats
Gottesdienstbestimmungen (Stand: 28.9.2020)
Teilnahmevoraussetzungen bei Gottesdiensten:
- Ich muss selbst prüfen, ob mein allgemeiner Gesundheitszustand 
eine Teilnahme erlaubt.
- Um sicher zu gehen, einen Platz beim nächsten Sonntagsgottes-
dienst zu erhalten, melden Sie sich bitte am Sonntag vorher nach 
dem Gottesdienst schon für die nächste Woche an oder im Laufe 
der Woche per Anruf oder Email im Pfarrbüro mit Name, Vorname, 
Adresse, Tel. Nr. und gegebenenfalls Mailadresse. (Tel. Nr.: 0 63 21 / 
95 27 81; Mail: pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de; Mo - Fr 9-12).

- Bei Werktagsgottesdiensten ist eine vorherige Anmeldung 
im Pfarrbüro nicht notwendig, es reicht das Eintragen auf einer 
Liste am Eingang der Kirche.

- Die Umluftheizung muss 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn 
ausgeschaltet werden. Sollte es also im Laufe der nächsten 
Wochen kalt werden, bitte warm anziehen…

- Die Anmeldung wird bei der Ankunft an der Kirche überprüft.
- Eingangstür und Ausgangstüren der Kirchen sind eigens ausge-

wiesen.
- Ich muss meine Hände am Eingang desinfizieren.
- Ich muss einen Mindestabstand von 1,5 - 2 m einhalten.
- Ein Mund- Nasenschutz muss bis zum Erreichen meines Platzes 

getragen werden sowie beim Verlassen der Kirche, nicht wäh-
rend des Gottesdienstes!

- Mir wird durch eine/n Ordner/in mein Platz zugewiesen.
- Bitte eigenes Gesangbuch mitbringen.
- Mundkommunion ist nicht möglich.
- Die Kirche wird jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbe-

ginn geöffnet.

 ◗ KUNSTPFADE e.V.

Ausstellung - Alter Schwede!

Text und Bild: Anja Roth

9 x Blind Date mit skandinavischer Kunst
Kompass Europa – Nordlichter: so lautet das Motto 2020 des Kultur-
sommers Rheinland-Pfalz und somit auch der thematische Impuls 
für die Ausstellung „Alter Schwede“ vom 18.9. bis zum 8.11.2020.
9 Kunstschaffende nahmen die Einladung an, im Atelier rothpauser 
für den Verein Kunstpfade e.V. eine ungewöhnliche Herausforde-
rung umzusetzen. Ein Sparring mit fremden künstlerischen Arbei-
ten, ein Einlassen auf „kleine Alltagskunst“, eine Inspiration für den 
speziellen Ausstellungsraum im südpfälzischen Sankt Martin.
Ausstellung von 19. September bis 8. November 2020. Jeweils Fr. / 
Sa. / So. 15:00 bis 17:00 Uhr
Die Ausstellung „Alter Schwede“ wird gefördert vom Kultursommer 
Rheinland-Pfalz 2020, der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, dem 
Bezirksverband Pfalz, der Sparkasse Südliche Weinstraße und der 
Gemeinde Sankt Martin.
Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ Förderverein der katholischen Kita  
in Sankt Martin

Waffeln und Kuchen „To Go“
Wir vom Förderverein der katholischen Kita in Sankt Martin sind 
uns einig: Herbstzeit ist Waffelzeit! Und da kein Kuchen bekannt-
lich auch keine Lösung ist, schlagen wir zwei Fliegen mit einer 
Klappe und laden Sie am

Samstag, den 3. Oktober  
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
auf frische Waffeln und am

Sonntag, den 4. Oktober  
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

auf frische Waffeln und hausgemachte Kuchen „To Go“ ein.

Sie finden uns in der Tanzstraße 24 in Sankt Martin (Hof des Cafe 
Bistro Boulevard).
Kommen Sie vorbei, kaufen Sie Waffeln oder Kuchen und genie-
ßen Sie Zuhause, wo es bekanntlich immer am Besten schmeckt.
Der Erlös kommt den Kindern der katholischen Kita in Sankt 
Martin zu Gute.
Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Herzliche Grüße
Ihr Förderverein der katholischen Kita St. Martin

Kirchliche Nachrichten

Hinweis: Corona-Krise
Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus´ 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder verteilt werden 
kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Der Link beim Livestream:
https://www.youtube.com/channel/
UCqDniNH810b9heinMne7z_g. 
Kann auch der Homepage der Pfarrei (www.pfarrei-maikammer.
de) oder des Bistums (www.bistum-speyer.de) entnommen wer-
den. Livestream heißt: der Gottesdienst wird original im Internet 
übertragen. Bei einem internetfähigen Fernseher ist dies auch dort 
möglich. Ältere Gemeindemitglieder bitten wir bei Interesse bei 
Kindern oder Enkeln nachzufragen oder sich im Pfarrbüro zu mel-
den. Dann würde sich jemand aus der Gemeinde bei Ihnen melden 
und Ihnen helfen.

Änderung von Regelungen
Die Regelungen können sich ändern. Es ist uns nur möglich, diese 
kurzfristig über Homepage, Nachrichtenblatt, Aushängen oder 
Vermeldungen am Ende des Gottesdienstes bekannt zu geben. Wir 
bitten um Verständnis.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Pfarrbüro 
(Daten s.o.) oder die SeelsorgerIn. Ihre Adressdaten finden Sie auf 
der Homepage oder auf der Rückseite des Pfarrbriefes.
Bleiben Sie behütet Peter Nirmaier, Pfr.
Text: Claudia Bauer

Kinderchor
Kinder ab dem Vorschulalter treffen sich freitags von 17 Uhr bis 
17:45 Uhr in Venningen zum Kinderchor.
Bis auf Weiteres finden die Singstunden bei gutem Wetter im Freien 
statt (Pfarrgarten), bei schlechtem Wetter im Pfarrzentrum.
Der Kinderchor freut sich über neue Sängerinnen und Sänger. Der 
letzte Singstunde vor den Herbstferien ist am 09.10. Während der 
Ferien finden keine Proben statt.
Text: Astrid Schlosser

 ◗ Kath. Gottesdienste in St. Martin und 
Edenkoben

02. Oktober: Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin 
(anschl. Aussetzung u. eucharistische Anbetung)
03. Oktober: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
04. Oktober: Hl. Messe: 10.30 Uhr - St. Martin; Rosenkranz-Andacht: 
18.00 Uhr - Edenkoben
06. Oktober: Rosenkranz-Andacht: 18.30 Uhr - St. Martin
07. Oktober: Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
08. Oktober: Hl. Messe: 15.30 Uhr - Edenkoben (Seniorenheim 
Ludwigshöhe), 18.30 Uhr - Edenkoben

Trauernde Eltern
Am Mittwoch, 07. Oktober um 18.30 Uhr findet wieder ein Treffen 
für Trauernde Eltern im Kath. Pfarrheim in Edenkoben statt.
Väter und Mütter, die ein Kind (Mindestalter 1 Jahr) verloren haben, 
sind zu diesem Treffen eingeladen.
Miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, miteinan-
der einen Weg durch die Trauerzeit zu finden, kann tröstlich und 
hilfreich sein.
Das Treffen wird geleitet von der Gemeindereferentin Andrea 
Knecht, Klinikseelsorgerin und Trauerbegleiterin.
Es ist für alle offen und kostenfrei.
Rückfragen, Anmeldung und Informationen bei:
Andrea Knecht: 06341/176009
Text: Martina Christmann

 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer
Gottesdienst
Sonntag, 04.10.2020
10.00 Uhr Erntedankfest
Text: Jochen Keinath

 ◗ Erntedankfest

04.10. Gottesdienst zum Erntedankfest mit kleinem Chor und 
Abendmahl
Auch in schwierigen Zeiten sollte man das Danken nicht vergessen. 
Deshalb wird ein kleiner Chor unter der Leitung von Tatjana Geiger 
den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Ein Wandelabendmahl, 
bei dem immer nur kleine Gruppen zum Altar kommen und dort 
Brot und Wein abholen, ist eine neue Erfahrung und hilft uns, die 
Hygiene-Vorschriften einzuhalten. Da nur eine begrenzte Zahl an 
Teilnehmern möglich ist, bittet die Kirchengemeinde um Anmel-
dung unter Tel 06321/5140 oder E-Mail pfarramt.maikammer@
evkirchepfalz.de
Text und Bild: Jochen Keinath

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

MIT UNS KoMMT

IHre BeILaGe GUT rÜBer! 

Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de
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oder 24,97 monatlich bei 36 Monatsraten 2)

899,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

899,-899,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

1199,-

UNI-Polster Verwaltung GmbH & Trösser Co.KG, Hagelkreuzstr. 133, 46149 Oberhausen

DEUTSCHLANDS GROSSER POLSTERMÖBEL- UND BOXSPRINGBETTEN-SPEZIALIST! 13X IN IHRER NÄHE

1) Ausgenommen Musterring, Interliving, Gallery M und WK Wohnen sowie Artikel aus dem Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. 
2) Abholbarpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. „Effektiver Jahreszins“ und gebundener Sollzins entsprechen  
    0,00 % p.a. bei 36 Monaten Laufzeit ab einem Warenwert von 500,- Euro. Bonität vorausgesetzt. Schlussrate kann abweichen. Ein Angebot 
    der TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 P AngV dar. 
Alle Preise in Euro, ohne Deko. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Für Druckfehler keine Haftung.

IN KAISERSLAUTERN

DAS NEUE WELTSTADTHAUS FÜR POLSTERMÖBEL UND BOXSPRING-BETTEN!

1) 
1) 1) 

JETZT NEU!

Troessertroesser.de troesser_polsterspezialist

DAS NEUE WELTSTADTHAUS FÜR POLSTERMÖBEL UND BOXSPRING-BETTEN!

25%
NEUERÖFFNUNGS-

RABATT

1) 

0%
FINANZIERUNG2)

bei bis zu 36 Monaten
Laufzeit.

KOMFORT-RELAX SOFA
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 
3-Sitzer 226 cm breit und 2-Sitzer, mit manueller 
Kopfteilfunktion,182 cm breit.

SOFORT
LIEFERBAR

KOMFORT-RELAX SOFA
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 
3-Sitzer 226 cm breit und 2-Sitzer, mit manueller 
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 
3-Sitzer 226 cm breit und 2-Sitzer, mit manueller 
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 

Kopfteilfunktion,182 cm breit.

KOMFORT-RELAX SOFA
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 
3-Sitzer 226 cm breit und 2-Sitzer, mit manueller 
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 
3-Sitzer 226 cm breit und 2-Sitzer, mit manueller 
inkl. 4 Motoren in Dickleder Aura grau, 

Kopfteilfunktion,182 cm breit.

INKLUSIVE 
4 MOTOREN
in Kopf- und Fußteil

INKLUSIVE 
4 MOTOREN
in Kopf- und Fußteil

3-Sitzer

RELAXSESSEL
Dickleder creme, 
inkl. Home Button, 
sofort lieferbar.

Relaxfunktion

INKLUSIVE
2-motorischer

schwarzcreme

 in 2 Farben erhältlich

SOFORT 
LIEFERBAR!
SOLANGE
VORRAT 
REICHT

JETZT NEU!

oder 30,86 monatlich bei 36 Monatsraten 2)

1111,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

1111,-1111,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

1599.-

 inkl. Topper

 inkl. 2-motorischer 
 Relaxfunktion

 verschiedene Farben wählbar

 verschiedene Größen

RABATT
NUR BIS FREITAG!

  inkl.2x motorischer 
Kopfteilverstellung

  inkl. 2x motor. 
Relaxfunktion

BOXSPRINGBETT MIT RELAXMOTOR
ca. 180 x 200 cm, inklusive motorischer Relaxfunktion 
beidseitig, Unterbau und Obermatratze Taschenfeder-
kern, Topper PU, in zeitlosem Stoff grau.

  inkl. 2x motor. 
Relaxfunktion

oder 49,97 monatlich bei 36 Monatsraten 2)

1799,-
NEUERÖFFNUNGS-PREIS

1799,-1799,-
NEUERÖFFNUNGS-PREISNEUERÖFFNUNGS-PREIS

2399.-

KAISERSLAUTERN Merkurstraße 4-6 | 67663  Kaiserslautern | Tel.: 06 31/3 43 705-0
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr (bis 30.09.2020), 10 - 20 Uhr (ab 01.10.2020)
Sa. 10 - 18 Uhr (bis 30.09.2020), 10 - 19 Uhr (ab 01.10.2020)
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Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel sucht 
zum 01.11.2020 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Klimaschutzmanager/in (m/w/d)
für den Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ihre Aufgaben:
•  Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzepts  

der Verbandsgemeinde Kandel;
•  Organisation und Durchführung von Veranstaltungen;
•  Gründung, Ausbau und Pflege von Netzwerken;
•  Umsetzung und Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs;
•  Monitoring der Energie- und CO2-Bilanz der Verbandsgemeinde;
•  Einrichtung eines Energiemanagements auch für kommunale 

Objekte unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes,  
Fördermittelakquise;

•  Berichterstattung in den politischen Gremien.

Ihr Kurzprofil:
•  abgeschlossenes Studium in den Bereichen Energie/Klimaschutz/

Umwelt/Geographie bzw. eine vergleichbare Qualifikation;

Wir bieten:
•  eine befristete Einstellung für die Dauer von 3 Jahren;
•  flexible Arbeitszeitmodelle und gute Bedingungen für die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie;
•  eine angemessene Vergütung je nach persönlicher Eignung bis zur 

Entgeltgruppe E 10 TVöD.

Interessentinnen/Interessenten richten ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens zum 26.09.2020 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Kandel
- Personalamt -
Gartenstr. 8, 76870 Kandel
oder gerne per E-Mail an rainer.vollmar@vg-kandel.de.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Ralf Wagner, Telefon: 
07275/960 225.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Home-
page www.vg-kandel.de.

1:1-Betreuung
Ich suche für meine Tochter Cornelia (Conny), 51 Jahre mit Einschränkung 
(körperlich/psychisch) eine 1:1-Betreuung in Maikammer für ca. 10 Std./Woche.
Die Person sollte mitbringen:
- unbedingt reichlich Empathie
- soziale Kompetenz
- hohe Motivation
- zuverlässig, pünktlich, ordnungsliebend
Ehrlichkeit und angemessene Arbeitsmoral sind Grundvoraussetzung.
Sie erhalten eine faire und pünktliche Bezahlung.
Ich hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben und würde mich über Ihren  
Anruf/Kennenlernen sehr freuen.
Kontakt: 0157 74852207 oder 06236 54417 Fr. Thriemer (Mutter)

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Neue Stelle gesucht? 
Ein Blick in unseren Stellenmarkt unter 
jobs-regional.de bringt Sie weiter!

MIT UNS KoMMeN SIe GUT aN!

...wir kennen uns damit aus!
Fragen Sie uns einfach! 
Ihr persönliches angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de

Prospekte, Flyer oder Broschüren - Ihre Werbung ist bei uns 
gut aufgehoben. Zuverlässige Beilagenverteilung gehört zu 
unserem Tagesgeschäft. 



Maikammer - 27 - Ausgabe 40/2020

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE!

www.kroeger-immobilien.de
Weinstraße 19A • Edenkoben

VERKAUFEN? VERMIETEN?

06323/981600 www.kroeger-immobilien.de
� Peter Kröger

Immobilien & Versicherungen
Nonnenstraße 8 · 67480 Edenkoben

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Pfälzer Spezialitäten
Winzerspieß vom Holzkohlen-Grill

Herbstausschank

Täglich geöffnet ab 11.00 bis 21.30 Uhr 
bis 11. Oktober 

in Edenkoben, Klosterstraße 68

Imbiss – Catering 
Jürgen & Heike 

Weber

Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
Harald Klein.

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
der Raiffeisen Warenhandelsgesellschaft.

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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FARBEN-BECKERFARBEN-BECKER
Maler&Fußbodenmeisterbetrieb

Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1953

67489 Kirrweiler Tel.: 06321 / 5274

www.farben-becker.de

Malerarbeiten
Fassadenarbeiten
Fußbodenarbeiten

Beschriftungen
Textilbeflockung
Digitaldruck

Gardinen, Rollos, Sonnenschutz, u.v.m

&Trend Hit
Trend & Hit
Karin Hahn
Maigasse 1 
67489 Kirrweiler

Tel. 06321/14018 - Mobil: 0172/4194386 - trendundhit.de

schnell, bequem &
direkt bei Ihnen vor Ort

"DEinkauf“VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN

Ihre starken Fachbetriebe
aus Kirrweiler Kirrweiler. 

Kann’s.

Nächste Erscheinung der 
„Kirrweiler kann‘s“-Sonderseiten

in KW 44/2020.
Anzeigenschluss

26.10.2020 • 16.00 Uhr

Tel. 06347 97208-0
Essingen | Spanierstr. 70 | info@u-b-werbung.de

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne vor Ort.&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...


